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Frau Dr. Seeber-Hoppe, es geht 
in Gröditz das Gerücht um, dass 
Sie zum Jahresende 2023 Ihren 
Beruf, wie man so schön sagt, 
„an den Nagel hängen“? 
Frau Dr. Seeber-Hoppe: Das war 
eigentlich so geplant, doch leider 
ist die Entwicklung eine andere. 
Da ich zu diesem Zeitpunkt 
keine/n Nachfolger/in nden 
konnte, habe ich mich in Abstim-
mung mit meiner Familie ent-
schieden, mindestens ein Jahr 
ganztägig die Praxis mit meinem 
Kollegen Dr. Olaf Hußler weiter zu 
betreiben. Danach werde ich 
wahrscheinlich verkürzt, die nach 
ihrer Facharztausbildung nach 
Gröditz kommende zukünftige 
Kollegin einarbeiten. Ich kann 
meine Patienten, die ich teilweise 
schon seit Ende meines Studiums 
1982 betreue, nicht einfach ohne 
ärztliche Versorgung „im Regen 
stehen lassen“. Das würde gegen 
meine beruiche Moral sprechen.

Warum ist es so schwer, einen 
Facharzt für Allgemeinmedizin 
nach Gröditz zu bekommen?
Frau Dr. Seeber-Hoppe: Diese 
Frage ist sehr vielschichtig zu 
beantworten. Ich sehe Gründe u.a., 
dass ein Landarzt derzeit gegen-
über einem anderen Facharzt 
schlechter bezahlt wird, dass gene-
rell zu wenig Allgemeinmediziner 
in den letzten Jahren ausgebildet 
wurden, dass die Einrichtung einer 
neuen Praxis einen mindest sechs-
stelligen nanziellen Aufwand 
erfordert, dass die Bürokratie von 
Jahr  zu Jahr  s teigt  und als 
wichtigster Grund, die enorme 

tägliche Belastung, durch den 
schon heute vorhandenen Mangel 
an Landärzten immer mehr 
zunimmt. Ich arbeite zurzeit an 
drei Tagen in der Woche generell 
von 7.15 Uhr bis 21.00 Uhr, an den 
anderen beiden Tagen acht bis 
neun Stunden. Hinzu kommen 
noch aller sechs bis acht Wochen 
ärztliche Notdiensteinsätze in 
Gröditz und Riesa. Ein ärztlicher 
Praktikant in meiner Praxis sagte 
einmal: „Ich gehe lieber als 
Stationsarzt ins Krankenhaus. Da 
habe ich erstmal keinen Investi-
tionsaufwand, einen geregelten 
Arbeitstag und wenig oder gar 
keine Überstunden und die Büro-
kratie nimmt mir darüber hinaus 
die Krankenhausverwaltung zum 
überwiegenden Teil ab.“ In diesem 
Zusammenhang sagte er noch 
folgendes: „Ich lebe doch nicht, 
um nur zu arbeiten, sondern ich 
arbeite, um schön zu leben.“ 
Leider ist nicht mehr bei allen 
jungen Ärzten und Ärztinnen 
(obwohl man sie nicht alle über 
einen „Kamm scheren kann“) 
diese erforderliche bedingungslo-
se Leidenschaft, Hingabe und 
hundertprozentige Einsatzbereit-
schaft und vor allem der ärztliche 
Idealismus vorhanden. 

Was fehlt konkret Gröditz, dass 
sich keine Absolventen oder 
junge Ärzte entscheiden, nach 
Gröditz zu kommen?
Frau Dr. Seeber-Hoppe: Es sind 
nicht die unmittelbaren Vorausset-
zungen, die gegen Gröditz spre-
chen, sondern viele Ärzte wollen 
einfach nur in einer Groß- und 

Universitätsstadt aufgrund des 
vielfältigen sozialen, kulturellen 
und sportlichen Angebotes blei-
ben. Die ersten Fragen meiner 
Praktikanten waren auch meist 
nach dem schulischen Angebot 
ihrer Kinder in Gröditz. Deshalb 
war ich auch sehr verwundert, dass 
in der letzten Stadtratssitzung, die 
Konzeption der Oberschule nicht 
bestätigt, sondern vertagt wurde. 
Obwohl ich nicht, die vielleicht 
berechtigten konkreten Gründe der 
Verschiebung kenne, ist doch aber 
jeder verschobener Tag ein ver-
lorener. Wie soll Gröditz für hoch-
qualizierte Fachkräfte attraktiv 
werden, wenn nicht alle Abgeord-
neten einen Neubau und eventuell 
sogar einer Erweiterung zu einer 
gymnasialen Schule gemeinsam 
ohne Parteigrenzen mit all ihren 
Kräften nicht nur zustimmen, 
sondern schnellstens aktiv mit 
vielfältigen Mitteln unterstützen. 
Meines Erachtens kommt es doch 
jetzt darauf an, dass die zuständi-
gen Bundestags- und Landtagsab-
geordneten, der im Stadtrat ver-
tretenen Parteien durch unsere 
Gröditzer Abgeordneten mit „ins 
Boot“ für einen Schulneubau 
geholt werden. Bedanken möchte 
ich mich an dieser Stelle auch bei 
unserem familiären Freund Henry 
Wendt, der jetzt sein Mögliches 
durch einen Neubau eines Ärzte-

hauses realisiert bzw. beiträgt. Mit 
unserem neuen Bürgermeister 
Enrico Münch haben wir ebenfalls 
einen aktiven Unterstützer. 

Haben Sie in nächster Zeit 
konkrete Maßnahmen, die einen 
Weiterbetrieb Ihrer Praxis auf 
lange Sicht ermöglichen?
Frau Dr. Seeber-Hoppe: Wie 
schon oben gesagt, wird unsere 
Praxis die nächsten Jahre in 
gleicher Stärke weiter betrieben. 
Langfristig, und da spreche ich von 
2030 und später, sind die zwei 
Arztstellen durch familiären Nach-
wuchs aller Wahrscheinlichkeit 
gesichert. Das hindert uns jedoch 
nicht, weiterhin bei Absolventen, 
bei eventuell kommenden Prakti-
kanten und bei der Kassenärztli-
chen Vereinigung Sachsen und der 
Landesärztekammer für Gröditz zu 
werben. Gröditz kann auf alle Fälle 
vier Allgemeinmediziner durch die 
Überalterung der Bevölkerung 
unserer Stadt und der umliegenden 
Gemeinden gebrauchen - besser 
benötigen. 

Frau Dr. Seeber-Hoppe, wir be-
danken uns abschließend ganz 
herzlich für dieses ausführliche 
und informative Interview und die 
Zeit, die Sie sich dafür genommen 
haben.

035263/ 31 339 · Fax: 035263/ 31 602
E-Mail: info@fenster-schilling.de

www.fenster-schilling.de

Fachbetrieb Gerd Schilling
01609 Spansberg, Am Anger 23

GLAS
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TÜREN

FENSTER

ROLLÄDEN

VORDÄCHER

INSEKTENSCHUTZ

ÜBERDACHUNGEN

BALKONVERGLASUNG

HAUSTÜRVORDACH

TERASSENÜBERDACHUNG
mit SCHIEBEELEMENTEN

Marktstraße 16 · 01609 Gröditz

Tel. (035263) 68083 Fax (035263) 68084

www.apoammarkt.com

Öffnungszeiten: 

Mo.-Fr. 8.00-18.30 Uhr und Sa. 8.30-12.00 Uhr

Ihre Apotheke mit einer umfassenden 
Gesundheitsberatung bis hin zum kostenlosen 

Lieferservice. Mit unseren Dienstleistungen bieten wir 
mehr als nur Medikamente.

Apotheker Thomas Baumgertel
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944-36160, www.wm-aw.de 

Wohnmobilcenter am Wasserturm 

Das Interview mit Frau Dr. medic. Ute Seeber-Hoppe
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01609 Gröditz · Gewerbering 22

Tel.: (035263) 6420, Fax: (035263) 68998

Sicher fahren

mit:

Unsere Neuigkeiten
NEU!
• Automatikgetriebeölspülung

• Klimaservice auch mit
 neuem Kältemittel

• AU für Dieselfahrzeuge
 Euro 6 (Partikelzählung)
 bei uns möglich

• professionelle
 Fahrzeugreinigung

• Scheibenwechsel + 
 Reparatur mit und ohne
 Kasko

Aktuell: Reifen und
Räder für jede Saison!

Reifen   Gang KG

Auch für online
Wartungsnachweise

z. B. Mercedes, BMW, VW ...

INSPEKTION
• Nach Herstellervorgabe.
 Wir überprüfen exakt nach 
 Wartungsplan.
• Älteres Fahrzeug?
 Kein Problem für uns!

Außerdem!

Handgemachtes, Gymnastik, Luftfahrt und mehr - bunte
Schulprojektwoche als Einklang in die Sommerferien 

Neues entdecken, reinschnuppern oder 
das Lieblingsthema vertiefen - all das 
konnten die Schülerinnen und Schüler 
der Oberschule „Siegfried Richter“ 
Gröditz in der Projektwoche und hatten 
damit einen schönen Einklang in die 
Sommerferien. Schulleitung, Lehrkräfte 
sowie Partner und Unterstützer der 
Oberschule haben dieses Jahr wieder 
ganz tolle und interessante Projekte 
vorbereitet. 
Für kreative Köpfe war so einiges dabei: 
Töpferei, Linolschnitt und ein gemein-
samer Grafti-Workshop mit Pro 
Sebastian Bieler. Neben dem allseits 
beliebten Volleyball an der Schule gab 
es auch sportlich-aktive Besonderhei-
ten, wie bei dem Projekt „Sport einmal 
anders" im Kletterpark und rhythmische 
Sportgymnastik - Ein großes Lob geht 
an die Mädchen für ihre eindrucksvollen 
Darbietungen, die mit Reifen, Bällen 
und Keulen in gerade mal zwei bis drei 
Tagen Übung eine perfekte Kür zu-
sammengestellt und vor Publikum 
präsentiert haben (s. Bild). Auch Natur 
und Umweltschutz sind allzeit wichtige 
Themen, die in die Projektwoche 
eingeossen sind: So konnten Schüler 
mit dem Bauhof Gröditz unter dem 
Motto „Sauberes Gröditz“ im Stadtge-
biet auf die Pirsch gehen und im 
Werken-Kabinett wurden Insektenho-
tels angefertigt und mit Naturmaterialen 
verfeinert. Die Kinder und Jugendlichen 
im Projekt des Stadtteiltreffs haben für 
das Wohngebiet Hoch- und Blumenbee-

te aus Paletten angefertigt. Es wurde 
gekocht, Englisch und Spanisch ge-
sprochen, „Buchtrailer“ in Zusammen-
arbeit mit der Stadtbibliothek Gröditz 
sind entstanden, die „Nachwuchschemi-
ker" hatten einen Ausug zu PTFE 
Glaubitz und verschiedene Mathespiele 
wurden ausgetestet. Das Geschichts-
Team ging den interessanten Themen 
„Alltag im Römischen Reich“ und 
„Gröditz in der Zeit der Naziherrschaft“ 
auf die Spur. Beim Projekt „Luftfahrt“ 
war von der Theorie bis zum praktischen 
Modellbau alles dabei - Highlight war 
hier der Ausug ins Verkehrsmuseum, 
wo der „Traum vom Fliegen“ chronolo-
gisch dargestellt wurde und im Experi-
mentierraum die Aerodynamik und der 
Flugsimulator getestet werden konnten. 
„Sound of Gröditz“ war eine ganz neue 
Projektidee - Schüler dieses Projektes 
haben Töne und Geräusche im Stadtge-
biet mit Aufnahmegeräten eingefangen 
und ein Klangmixtape unter fachmänni-
scher Anleitung erstellt. 
Am Donnerstag, den 6. Juli 
2023 wurden diese vielen 
tollen Projekte stolz und in 
Anwesenheit aller Beteiligten 
sowie Eltern und Geschwister 
der Schülerinnen und Schüler 
vorgestellt. Ein großer Dank 
geht an alle Beteiligte, die 
diese Projektwoche begleitet 
und unterstützt haben. 
Text: Bogatzki, 
Stadtverwaltung Gröditz 

Am 03. Juli 2023 wurden die 
besten Realschulabsolvent*innen 
in der Frauenkirche Dresden vom 
sächsischen Kultusminister Ch. 
Piwarz und dem Präsidenten des 
sächsischen Landtages, M. Rößler, 
höchstpersönlich zu ihrer hervor-
ragenden Leistung beglück-
wünscht. Unter den Teilneh-
mer*innen befand sich auch Tim 
Baumgarten - ein nun ehemaliger 
Schüler der Gröditzer Oberschule. 

Er erzielte in allen Fächern (außer 
Sport) die Note 1 und kann somit 
einen Gesamtdurchschnitt von 1,1 
verzeichnen. Als Nächstes strebt er 
am Beruichen Gymnasium Gro-
ßenhain das Abitur an, um an-
schließend ein Lehramtsstudium 
an einer Universität zu beginnen. 
Dafür erntet er großen Respekt.

S. Arlt
Schulleiterin

Große Würdigung für
Gröditzer Oberschüler mit 1,1 Notendurchschnitt



Beginn des Amtsblattes der Stadt Gröditz

Ausgabe 07/23 vom 28.07.2023

Vom Stadtrat beschlossen:

Aufgrund der §§ 4 und 39 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen vom 21. April 1993 hat der Stadtrat der Stadt Gröditz in der 
öffentlichen Stadtratssitzung am 25.07.2023 folgende Beschlüsse 
gefasst:

2023/052 Gebührenkalkulation für die Stadt Gröditz

2023/053 Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der 
 Stadt Gröditz - AbwS

2023/054 Vergabe der Bauleistung: Lieferung und Montage von 
 108 Urnennischen - 3. Urnenwand, 
 Friedhof Wainsdorfer Straße

2023/065 6. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung

2023/060 Aufhebung des Erbbaurechtes des Flurstücks 656
  Gemarkung Gröditz zugunsten des Motorsportclubs 
 Gröditz e.V.

2023/063 Bauantrag: Neubau Carport, Gemarkung Gröditz, 
 Flurstück 110/13 (Drosselweg 19, 01609 Gröditz)

2023/064 Voranfrage: Variante 1: Neubau von 3 Wohnhäusern und 
 Variante 2: Neubau von einem Wohnhaus, Gemarkung 
 Gröditz, Flurstück 106/37 (Lange Straße, 
 01609 Gröditz)

6. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung
Aufgrund der §§ 4 und 73 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. 
März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705),  §§ 2 und 9 ff. 
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der 
Fassung  der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 
116), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 05. 
April 2019 (SächsGVBl. S. 245) sowie §§ 2 und 6 des Sächsischen 
Gesetzes über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen 
(Sächsisches Bestattungsgesetz-SächsBestG) vom 08. Juli 1994, 
zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 26. April 2018 
(SächsGVBl. S. 198) hat der Stadtrat der Stadt Gröditz am 25. Juli 2023 
folgende Satzung beschlossen:

Artikel I 
Änderung der Satzung

Die Satzung der Stadt Gröditz über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für die damit im 
Zusammenhang stehenden Amtshandlungen (Friedhofsgebührensat-
zung) vom 27. Oktober 2015 (Röderjournal Ausgabe 11/2015 vom 27. 
November 2015) in der Fassung der 5. Änderungssatzung zur 
Friedhofsgebührensatzung vom 27. Juni 2023 (RöderJournal Ausgabe 
06/2023 vom 30. Juni 2023) wird wie folgt geändert:

 - Die Anlage „Gebührenverzeichnis“ wie beigefügt.

Artikel II 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gröditz, den 25. Juli 2023

Münch
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste für Schöffen für die Amtsperiode 2024-2028
gem. § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)

Die o. g. Liste liegt vom 31. Juli – 04. August 2023 im Bürgerbüro der Stadtverwaltung Gröditz während der Dienststunden für Jedermann zur 
Einsicht aus. 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll bei der Stadt Gröditz 
oder dem Amtsgericht Riesa mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach 
§ 32 GVG nicht aufgenommen werden durften oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten.

Münch
Bürgermeister
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Anlage, geändert mit 6. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung am 25. Juli 2023 
Gebührenverzeichnis zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gröditz 

für die kommunalen Friedhöfe Reppis, Wainsdorfer Straße und Schweinfurth sowie für die Trauerhallen
auf den Friedhöfen Reppis, Wainsdorfer Straße, Nauwalde, Nieska und Schweinfurth

1

2

3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Grabnutzungsgebühr, 20 Jahre 

Urnengrab 

Urnenstele

Urneninsel

Urnenwand

Urnenwald

Reihengrab 

Familiengrab 

UGA Wainsdorfer Straße 

UGA Reppis

Nutzungsgebühr Urnenkammer, 20 Jahre

Urnenstele

Urneninsel

Urnenwand

Urnenwald

Nutzungsgebühr Urnengemeinschaftsanlage, 20 Jahre

Wainsdorfer Straße

Reppis

pro Grab, 4 Urnen

pro Kammer, 2 Urnen

pro Kammer, 2 Urnen

pro Kammer, 2 Urnen 

pro Kammer, 2 Urnen

pro Grab, 1 Grabstelle

pro Grab, 2 Grabstellen

pro Urne

pro Urne

pro Kammer, 2 Urnen 

pro Kammer, 2 Urnen

pro Kammer, 2 Urnen 

pro Kammer, 2 Urnen

pro Urne

pro Urne

210,00 €

190,00 €

185,00 €

61,00 €

250,00 €

500,00 €

1.060,00 €

4,90 €

72,00 €

1.750,00 €

1.350,00 €

910,00 €

2.100,00 €

666,00 €

1.050,00 €

10,50 €

9,50 €

9,25 €

3,05 €

12,50 €

87,50 €

67,50 €

45,50 €

105,00 €

Gebühren-   Verlängerungsgebühr
stelle Gebührenart Gebühr  pro Nutzungsjahr 

4

5

6

7

8

9

4.1

4.2

Grabherstellungsgebühr

Urnengrab

Reihengrab

Trauerhallennutzungsgebühr

Friedhofsunterhaltungsgebühr

Umbettungsgebühr

Gebühr für die Errichtung und 
Änderung von Grabmalen

Gebühr für die Erteilung einer 
Berechtigungskarte an einen 
Gewerbetreibenden 

einmalig, pro Grab

pro Nutzung

jährlich, 
pro Grab bzw. Kammer

einmalig, 
pro Grab bzw. Kammer 

jährlich, 
pro Friedhof 

58,00 €

560,00 €

125,00 €

48,00 €

58,00 €

Laut Kostensatzung der Stadt Gröditz

Laut Kostensatzung der Stadt Gröditz

Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 
 Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
 worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen 
 Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
  der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
  begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Impressum für das Amtsblatt der Stadt Gröditz:
Das Amtsblatt der Stadt Gröditz ist unabhängiger Bestandteil des RöderJournals. Verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes ist der Bürgermeister der Stadt 
Gröditz, Enrico Münch. Verantwortlich für Satz, Gestaltung und Druck: Redaktionsbüro M. Holota und S. Bogatzki/ Stadtverwaltung Gröditz. Das Amtsblatt 
erscheint in der Regel einmal monatlich. Nachdruck nur mit Genehmigung der Stadtverwaltung.
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Satzung über die öffentliche
Abwasserbeseitigung der Stadt Gröditz (Abwassersatzung - AbwS)

vom 25.07.2023

Aufgrund von § 56 Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (WHG) in der Neufassung 
des Art. 1 Gesetz zur Neuregelung des Wasser-
rechts vom 31.07.2009 (BGBl. I, 2585 ff.), 
zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetz vom 
04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5); i.V.m. mit § 
50 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes 
(SächsWG) in  der  Neufassung vom 
12.07.2013 (SächsGVBl. Seite 503), zuletzt 
geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 
20.12.2022 (SächsGVBl. Seite 705, 733); und 
der der §§ 4, 14, 124 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fas sung  de r  Bekann tmachung  vom 
09.03.2018 (SächsGVBl. Seite 62), zuletzt 
geänder t  durch Art .  17  Gesetz  vom 
20.12.2022 (SächsGVBl. Seite 705, 737) in 
Verbindung mit den §§ 2, 9, 17 und 33 des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 09.03.2018 (SächsGVBl., Seite 
116), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 17 des 
Gesetzes vom 05.04.2019 (SächsGVBl. Seite 
245, 254) hat der Stadtrat der Stadt Gröditz am 
25.07.2023 folgende Satzung beschlossen:

1. Teil - Allgemeines

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Die Stadt Gröditz (im Folgenden: Stadt) 
 betreibt nach Maßgabe dieser Satzung 
 durch den von ihr gegründeten „Eigenbe-
 trieb Abwasser Gröditz“ (im Folgenden: 
 EAG) die Beseitigung des in ihrem 
 Gebiet anfallenden Abwassers als eine 
 einheitliche öffentliche Einrichtung.
 Der EAG ist ein Betrieb der Stadt Gröditz 
 gemäß § 95 a SächsGemO. Er ist ein 
 Unternehmen der Stadt ohne eigene 
 Rechtspersönlichkeit. Die Verantwortung 
 für das Handeln bleibt bei der Stadt 
 Gröditz. 

(2) Als angefallen gilt Abwasser, das 

 - über eine private Grundstücksentwässe-
  rungsanlage in die öffentlichen 
  Abwasseranlagen gelangt oder 
 - in privaten abusslosen Gruben oder 
  Kleinkläranlagen gesammelt wird oder 
 - zu einer öffentlichen Abwasserbehand-
  lungsanlage gebracht wird.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, 
 Erweiterung oder Änderung der öffentli-
 chen Abwasseranlagen besteht nicht.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser ist das durch häuslichen, 
 gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 
 sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaf-
 ten veränderte Wasser und das bei Tro-
 ckenwetter damit zusammen abießende 
 Wasser (Schmutzwasser), das von Nie-
 derschlägen aus dem Bereich von bebau-
 ten oder befestigten Flächen gesammelt 
 abießende Wasser (Niederschlagswas-
 ser) sowie das sonstige in öffentliche 
 Abwasseranlagen mit Schmutzwasser 
 oder Niederschlagswasser ießende 
 Wasser. Als Schmutzwasser gelten auch 
 die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern 
 und Ablagern von Abfällen austretenden 
 und gesammelten Flüssigkeiten.

(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den 
 Zweck, das im Gemeindegebiet angefal-
 lene Abwasser zu sammeln, den Abwas-
 serbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu 
 reinigen. Öffentliche Abwasseranlagen 
 sind insbesondere die öffentlichen 
 Kanäle, Regenrückhaltebecken, Regen-
 über lauf -  und  Regenklä rbecken , 
 Abwasserpumpwerke und Abwasserbe-
 handlungsanlagen (z. B. Klärwerke, 
 Kleinkläranlagen) sowie offene und 
 geschlossene Gräben, soweit sie der 
 öffentlichen Abwasserbeseitigung die-
 nen. Zu den öffentlichen Abwasseranla-
 gen gehören auch die Grundstücksan-
 schlüsse im Bereich der öffentlichen 
 Verkehrs- und Grünächen bis zur Grenze 
 des unmittelbar an den Bereich der öffent-
 lichen Verkehrs- und Grünächen angren-
 zenden Grundstückes (Anliegergrund-
 stück) (Anschlusskanäle im Sinne von 
 § 11).

(3) Private Grundstücksentwässerungsanla-
 gen sind alle Anlagen, die der Sammlung, 
 Behandlung, Prüfung und Ableitung des 
 Abwassers bis zur öffentlichen Abwasser
 anlage dienen. Dazu gehören insbesonde-
 re Leitungen, die im Erdreich oder Funda-
 mentbereich verlegt sind und das 
 Abwasser dem Anschlusskanal zuführen 
 (Grundleitungen), Hebeanlagen, abuss-
 lose Gruben und Kleinkläranlagen.

(4) Grundstücke, für die weder eine leitungs-
 gebundene Anschlussmöglichkeit noch 
 ein tatsächlicher leitungsgebundener 
 Anschluss über öffentliche Kanäle an eine 
 öffentliche Abwasserbehandlungsanlage 
 besteht und deren Abwasser in einer pri-
 vaten Kleinkläranlage behandelt oder in 
 einer privaten abusslosen Grube gesam-
 melt und jeweils abgefahren wird, gelten 
 als dezentral entsorgt im Sinne von § 17 
 Abs. 1 Satz 2 und 3 SächsKAG. Die nicht 
 unter Satz 1 fallenden Grundstücke gelten 
 als zentral entsorgt.

2. Teil - Anschluss und Benutzung

§ 3
Berechtigung und Verpichtung zum 

Anschluss und zur Benutzung

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf 
 denen Abwasser anfällt, sind nach näherer 
 Bestimmung dieser Satzung berechtigt 
 und verpichtet, ihre Grundstücke an die 
 öffentlichen Abwasseranlagen anzu-
 schließen, diese zu benutzen und das 
 gesamte auf den Grundstücken anfallen-
 den Abwasser dem EAG im Rahmen des 
 § 50 SächsWG zu überlassen, soweit der 
 EAG zur Abwasserbeseitigung verpich-
 tet ist (Anschluss- und Benutzungs-
 zwang). Der Erbbauberechtigte oder sonst 
 dinglich zur baulichen Nutzung des 
 Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle 
 des Eigentümers.

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspicht 
 nach Absatz 1 trifft auch die sonst zur 
 Nutzung eines Grundstücks oder einer 
 Wohnung berechtigten Personen.

(3) Grundstücke sind, wenn sie mit einer 
 baulichen Anlage versehen werden, anzu-
 schließen, sobald die für sie bestimmten 
 öffentlichen Abwasseranlagen betriebs-
 fertig hergestellt sind. Wird die öffentli-
 che Abwasseranlage erst nach Errichtung 
 einer baulichen Anlage hergestellt, so ist 
 das Grundstück innerhalb von sechs 
 Monaten nach der betriebsfertigen Her-
 stellung anzuschließen.

(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschlie-
 ßen, wenn der Anschluss im Interesse der 
 öffentlichen Gesundheitspege, des 
 Verkehrs oder aus anderen Gründen des 
 öffentlichen Wohls geboten ist.

(5) Abwasser, das auf Grundstücken anfällt, 
 die nicht an die öffentlichen Abwasseran-
 lagen angeschlossen sind, hat der nach 
 den Absätzen 1 und 2 Verpichtete dem 
 EAG oder dem von ihm beauftragten 
 Unternehmer zu überlassen (Benutzungs-
 zwang). Dies gilt nicht für Niederschlags-
 wasser, soweit dieses auf andere Weise 
 ordnungsgemäß beseitigt wird.

(6) Bei Grundstücken, die nach dem Abwas-
 serbeseitigungskonzept der Stadt nicht 
 oder noch nicht an einen öffentlichen 
 Abwasserkanal angeschlossen werden 
 können, kann der Grundstückseigentümer 
 oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Ver-
 pichtete den Anschluss seines Grund-
 stücks verlangen, wenn er den für den Bau 
 des öffentlichen Kanals entstehenden 
 Aufwand übernimmt und auf Verlangen 
 angemessene Sicherheit leistet. Einzel-
 heiten, insbesondere die Frage, wer den 
 Unterhaltungs- und Erneuerungsaufwand 
 trägt, werden durch einen öffentlich-
 rechtlichen Vertrag geregelt.
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§ 4
Anschlussstelle, vorläuger Anschluss

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks 
 an die nächstliegende öffentliche Abwas-
 seranlage technisch unzweckmäßig oder 
 die Ableitung des Abwassers über diesen 
 Anschluss für die öffentliche Abwasser-
 anlage nachteilig wäre, kann der EAG 
 verlangen oder gestatten, dass das Grund-
 stück an eine andere öffentliche Abwas-
 seranlage angeschlossen wird.

(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte 
 öffentliche Abwasseranlage noch nicht 
 erstellt, kann der EAG den vorläugen 
 Anschluss an eine andere öffentliche Ab-
 wasseranlage gestatten oder verlangen.

§ 5
Befreiungen vom Anschluss- und Benut-

zungszwang

Von der Verpichtung zum Anschluss an die 
öffentliche Abwasserbeseitigung und von der 
Verpichtung zur Benutzung deren Einrich-
tungen können die nach § 3 Abs. 1, 2 und 5 
Verpichteten auf Antrag insoweit und solan-
ge befreit werden, als ihnen der Anschluss 
oder die Benutzung wegen ihres, die öffentli-
chen Belange überwiegenden, privaten Inter-
esses an der eigenen Beseitigung des Abwas-
sers nicht zugemutet werden kann und die 
Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich 
ist.

§ 6
Allgemeine Ausschlüsse

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseiti-
 gung sind sämtliche Stoffe ausgeschlos-
 sen, die die Reinigungswirkung der 
 öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-
 gen, den Betrieb der Schlammbehand-
 lungsanlagen, die Schlammbeseitigung 
 oder die Schlammverwertung beeinträch-
 tigen, das Material der öffentlichen 
 Abwasseranlagen und/oder Transport-
 fahrzeuge angreifen, ihren Betrieb, ihre 
 Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung 
 behindern, erschweren oder gefährden 
 können, oder die den in öffentlichen 
 Abwasseranlagen arbeitenden Personen 
 oder dem Voruter schaden können. Dies 
 gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und 
 Dämpfe.

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:

 1. Stoffe - auch in zerkleinertem Zu-
  stand -, die zu Ablagerungen oder 
  Verstopfungen in den öffentlichen 
  Abwasseranlagen führen können (z. B. 
  Kehricht, Schutt, Mist, Sand, Küchen-
  abfälle, Asche, Zellstoffe, Textilien, 
  Reinigungstücher, Windeln, Schlacht-
  abfälle, Tierkörper, Panseninhalt, 
  Schlempe, Trub, Trester, hefehaltige 
  Rückstände, Schlamm, Haut- und 
  Lederabfälle, Glas und Kunststoffe),

 2. feuergefährliche, explosive, giftige, 
  fett- oder ölhaltige Stoffe (z. B. Benzin, 
  Karbid, Phenole, Öle und dgl.), 
  Säuren, Laugen, Salze, Reste von 
  Panzenschutzmitteln oder vergleich-
  baren Chemikalien, Blut, mit Krank-
  heitskeimen behaftete Stoffe und 
  radioaktive Stoffe,

 3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhal-
  tungen, Silosickersaft und Molke,

 4. faulendes und sonst übelriechendes 
  Abwasser (z. B. milchsaure Konzen-
  trate, Krautwasser),

 5. Abwasser, das schädliche oder 
  belästigende Gase oder Dämpfe 
  verbreiten kann,

 6. farbstoffhaltiges Abwasser, dessen 
  Entfärbung in den öffentlichen Abwas-
  serbehandlungsanlagen nicht 
  gewährleistet ist,

 7. Abwasser, das einem wasserrechtli-
  chen Bescheid nicht entspricht,

 8. Abwasser, dessen chemische und 
  physikalische Eigenschaften Werte 
  aufweist, die über den allgemeinen 
  Richtwerten für die wichtigsten 
  Beschaffenheitskriterien der Anlage I 
  des Merkblattes DWA-M 115/2 der 
  Deutschen Vereinigung für Wasser-
  wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
  (DWA) in der jeweils gültigen Fassung 
  liegen.

 9. Abwasser aus mobilen Toiletten mit 
  Sanitärzusätzen (Chemietoiletten)

      10. sonstiges Abwasser sowie Wasser aus 
  Haus- und Grundstücksdrainagen, 
  Niederschlagswasser von unbefestig-
  ten Flächen sowie Grundwasser und 
  Wasser aus Gewässern, Brunnen und 
  Quellen.

(3) Der EAG kann im Einzelfall weiterge-
 hende Anforderungen stellen, wenn dies 
 für den Betrieb der öffentlichen Abwas-
 seranlage erforderlich ist.

(4) Der EAG kann im Einzelfall Ausnahmen 
 von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 
 3 zulassen, wenn öffentliche Belange 
 nicht entgegenstehen, die Versagung der 
 Ausnahme im Einzelfall eine unbillige 
 Härte bedeuten würde und der Antragstel-
 ler evtl. entstehende Mehrkosten über-
 nimmt.

(5) § 50 Abs. 3 bis 6 SächsWG bleibt unbe-
 rührt.

§ 7
Einleitungsbeschränkungen

(1) Der EAG kann im Einzelfall die Einlei-
 tung von Abwasser von einer Vorbehand-
 lung, Drosselung oder Speicherung 
 abhängig machen, wenn seine Beschaf-
 fenheit oder Menge dies insbesondere im 
 Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen 
 Abwasseranlagen oder auf sonstige 
 öffentliche Belange erfordert. Die Maxi-
 malkonzentrationen der einzelnen Stoffe, 
 welche eingeleitet werden sollen, werden 
 im Einzelfall geprüft und in Abwasserein-
 leitungsverträgen für Indirekteinleiter 
 vereinbart oder per Bescheid festgesetzt.

(2) Abwasser darf durch den Grundstücksei-
 gentümer oder den sonstigen nach § 3 
 Abs. 1 und 2 Verpichteten nur dann in 
 öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an 
 eine öffentliche Abwasserbehandlungs-
 anlage angeschlossen sind, eingeleitet 
 werden, wenn dieses zuvor ausreichend 
 und dem Stand der Technik entsprechend 
 behandelt worden ist. Für vorhandene 
 Einleitungen kann der EAG die Einhal-
 tung von bestimmten Einleitwerten fest-
 legen und für die Erfüllung dieser 
 Pichten bestimmte Fristen setzen, um 
 eine Begrenzung der kommunalen 
 Einleitwerte nach dem Stand der Technik 
 gemäß Satz 1 in den durch den EAG fest-
 gelegten Zeiträumen sicherzustellen. 
 Erfüllt der Grundstückseigentümer oder 
 der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Ver-
 pichtete die Festlegungen innerhalb der 
 gesetzten Frist nicht, kann der EAG ihn 
 von der Einleitung ausschließen. § 54 
 Abs. 1 bleibt unberührt.

(3) Die Einleitung von Abwasser, das der 
 Beseitigungspicht nicht unterliegt, und 
 von sonstigem Wasser bedarf der schrift-
 lichen Genehmigung des EAG.

§ 8
Eigenkontrolle und Wartung

(1) Der EAG kann verlangen, dass auf Kos-
 ten des Grundstückseigentümers oder des 
 sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpich-
 teten Vorrichtungen zur Messung und 
 Registrierung der Abüsse und der 
 Beschaffenheit der Abwässer zur Bestim-
 mung der Schadstofffracht in die private 
 Grundstücksentwässerungsanlage einge-
 baut oder an sonst geeigneter Stelle auf 
 dem Grundstück angebracht, betrieben 
 und in ordnungsgemäßem Zustand gehal-
 ten werden.

Seite 7Ausgabe 07/2023



(2) Die Eigenkontrolle und Wartung einer 
 Kleinkläranlage bzw. einer abusslosen 
 Grube hat den Anforderungen der Verord-
 nung des Sächsischen Staatsministeriums 
 für Umwelt und Landwirtschaft zu den 
 Anforderungen an Kleinkläranlagen und 
 abusslosen Gruben, über deren Eigen-
 kontrolle und Wartung sowie deren Über-
 wachung (Kleinkläranlagenverordnung) 
 in der jeweils geltenden Fassung zu genü-
 gen. Danach erforderliche Wartungen 
 einer Kleinkläranlage sind durch den 
 Hersteller oder einen Fachbetrieb (Fach-
 kundigen gemäß Bauartzulassung) 
 auszuführen. Das Betriebsbuch einer 
 Kleinkläranlage bzw. einer abusslosen 
 Grube ist nach deren endgültiger Stillle-
 gung bis zum Ende des 5. folgenden 
 Kalenderjahres aufzubewahren. Im Falle 
 eines Rechtsstreits ist das Betriebsbuch 
 bis zum Ablauf eines Jahres nach dessen 
 rechtskräftigem Abschluss aufzubewah-
 ren. 

(3) Der EAG kann - soweit Absatz 2 nicht zur 
 Anwendung kommt - in entsprechender 
 Anwendung der Vorschriften der Verord-
 nung des Sächsischen Staatsministeriums 
 für Umwelt und Landwirtschaft über Art 
 und Häugkeit der Eigenkontrolle von 
 Abwasseranlagen und Abwassereinlei-
 tungen (Eigenkontrollverordnung) in der 
 jeweils geltenden Fassung auch verlan-
 gen, dass eine Person bestimmt wird, die 
 für die Bedienung der Anlage und für die 
 Führung des Betriebstagebuches verant-
 wortlich ist. Das Betriebstagebuch ist 
 mindestens fünf Jahre lang, vom Datum 
 der letzten Eintragung oder des letzten 
 Beleges an gerechnet, aufzubewahren 
 und dem EAG auf Verlangen vorzulegen. 
 Im Falle eines Rechtsstreits ist das 
 Betriebstagebuch bis zum Ablauf eines 
 Jahres nach dessen rechtskräftigem 
 Abschluss aufzubewahren.

§ 9
Abwasseruntersuchungen

(1) Der EAG kann bei Bedarf Abwasserun-
 tersuchungen vornehmen. Er bestimmt, 
 in welchen Abständen die Proben zu 
 entnehmen sind, durch wen die Proben zu 
 entnehmen sind und wer sie untersucht. 
 Für das Zutrittsrecht gilt § 18 Abs. 2 ent-
 sprechend.

(2) Die Kosten einer Abwasseruntersuchung 
 trägt der Verpichtete, wenn 

 1. die Ermittlungen ergeben, dass 
  Vorschriften oder auferlegte Verpich-
  tungen nicht erfüllt worden sind oder

 2. wegen der besonderen Verhältnisse 
  eine ständige Überwachung geboten 
  ist.

(3) Wenn bei einer Untersuchung des Abwas-
 sers Mängel festgestellt werden, hat der 
 Grundstückseigentümer oder der sonsti-
 ge nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpichtete 
 diese unverzüglich zu beseitigen.

§ 10
Grundstücksbenutzung

Die Grundstückseigentümer und sonstige 
nach § 3 Abs. 1 Verpichtete sind im Rahmen 
der Vorschrift der §§ 93 WHG, 95 SächsWG 
verpichtet, für Zwecke der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanä-
len einschließlich Zubehör zur Ab- und Fort-
leitung gegen Entschädigung zu dulden. Sie 
haben insbesondere den Anschluss anderer 
Grundstücke an die Anschlusskanäle zu ihren 
Grundstücken zu dulden.

3. Teil - Anschlusskanäle und private 
Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 11
Anschlusskanäle

(1) Anschlusskanäle (§ 2 Abs. 2 Satz 3) wer-
 den vom EAG hergestellt, unterhalten, 
 erneuert, geändert, abgetrennt und besei-
 tigt.

(2) Art, Zahl und Lage der Anschlusskanäle 
 sowie deren Änderung werden nach An-
 hörung des Grundstückseigentümers 
 oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpich-
 teter und unter Wahrung ihrer berechtig-
 ten Interessen vom EAG bestimmt.

(3) Der EAG stellt die für den erstmaligen 
 Anschluss eines Grundstückes notwendi-
 gen Anschlusskanäle bereit. Jedes 
 Grundstück erhält mindestens einen An-
 schlusskanal. 

(4) In besonders begründeten Fällen (insbe-
 sondere bei Sammelgaragen, Reihenhäu-
 sern, Grundstücksteilung nach Verlegung 
 des Anschlusskanals) kann der EAG den 
 Anschluss mehrerer Grundstücke über 
 einen gemeinsamen Anschlusskanal 
 vorschreiben oder auf Antrag zulassen. 

(5) Die Kosten der für den erstmaligen 
 Anschluss eines Grundstücks notwendi-
 gen Anschlusskanäle (Absätze 3 und 4) 
 sind durch den Abwasserbeitrag nach 
 § 33 abgegolten.

(6) Werden Grundstücke im Trennsystem 
 entwässert, gelten die Schmutzwasser- 
 und Regenwasseranschlusskanäle als ein 
 Anschlusskanal im Sinne des Absatzes 3 
 Satz 2.

§ 12
Sonstige Anschlüsse, Aufwandsersatz

(1) Der EAG kann auf Antrag des Grund-
 stückseigentümers oder sonstiger nach 
 § 3 Abs. 1 Verpichteten weitere, sowie 
 vorläuge oder vorübergehende An-
 schlusskanäle herstellen. Als weitere 
 Anschlusskanäle gelten auch Anschluss-
 kanäle für Grundstücke, die nach Entste-
 hen der erstmaligen Beitragspicht (§ 34 
 Abs. 1 Nr. 1 bis 3) neu gebildet werden.

(2) Den tatsächlich entstandenen Aufwand 
 für die Herstellung der in Absatz 1 
 genannten Anschlusskanäle sowie den 
 tatsächlich entstandenen Aufwand für die 
 Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung 
 und Beseitigung der in Absatz 1 genann-
 ten Anschlusskanäle trägt derjenige, der 
 im Zeitpunkt der Herstellung des 
 Anschlusskanals, im Übrigen im Zeit-
 punkt der Beendigung der Maßnahme 
 Grundstückseigentümer oder sonstiger 
 nach § 3 Abs. 1 Verpichteter ist, soweit 
 die Herstellung oder die Maßnahmen von 
 ihm zu vertreten sind oder ihm dadurch 
 Vorteile zuwachsen. Mehrere Grund-
 stückseigentümer bzw. sonstige nach § 3 
 Abs. 1 Verpichtete haften als Gesamt-
 schuldner.

(3) Der Aufwandsersatz (Absatz 2) entsteht 
 mit der Herstellung des Anschlusskanals, 
 im Übrigen mit der Beendigung der Maß-
 nahme und wird mit Abgabenbescheid 
 festgesetzt.

(4) Der Aufwandsersatz wird einen Monat 
 nach Bekanntgabe des Abgabenbe-
 scheids fällig.

§ 13
Genehmigungen

(1) Der schriftlichen Genehmigung des EAG 
 bedürfen:

 1. Die Herstellung der privaten Grund-
  stücksentwässerungsanlagen, deren 
  Anschluss sowie deren Änderung,

 2. die Benutzung der öffentlichen Abwas-
  seranlagen sowie die Änderung der 
  Benutzung.

 Bei vorübergehenden oder vorläugen 
 Anschlüssen wird die Genehmigung 
 widerruich oder befristet ausgespro-
 chen.

(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der 
 mittelbare Anschluss (z. B. über beste-
 hende private Grundstücksentwässe-
 rungsanlagen) gleich.

(3) Für die den Anträgen beizufügenden 
 Unterlagen gelten die Vorschriften des § 1 
 der Verordnung des Sächsischen Staats-
 ministeriums des Innern zur Durchfüh-
 rung der Sächsischen Bauordnung 
 (SächsBO-DurchführVO) in der jeweils 
 geltenden Fassung sinngemäß. Die zur 
 Anfertigung der Pläne erforderlichen 
 Angaben (Höhenlage des Kanals, Lage 
 der Anschlussstelle und Höhenfestpunk-
 te) sind beim EAG einzuholen.
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§ 14
Regeln der Technik für private

Grundstücksentwässerungsanlagen

Die privaten Grundstücksentwässerungsanla-
gen (§ 2 Abs. 3) sind nach den gesetzlichen 
Vorschriften und den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik herzustellen und zu betrei-
ben. Allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik sind insbesondere die technischen Bestim-
mungen für den Bau, den Betrieb und die 
Unterhaltung von Abwasseranlagen.

§ 15
Herstellung, Änderung und Unterhaltung 

der privaten 
Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Die privaten Grundstücksentwässerungs-
 anlagen (§ 2 Abs. 3) sind vom Grund-
 stückseigentümer oder dem sonstigen 
 nach § 3 Abs. 1 Verpichteten auf seine 
 Kosten herzustellen, zu unterhalten und 
 nach Bedarf gründlich zu reinigen.

(2) Der EAG ist im technisch erforderlichen 
 Umfang befugt, mit dem Bau der 
 Anschlusskanäle einen Teil der privaten 
 Grundstücksentwässerungsanlagen, 
 einschließlich der Prüf-, Kontroll- und 
 Übergabeschächte mit den gemäß § 8 
 Abs. 1 erforderlichen Messeinrich-
 tungen, herzustellen und zu erneuern. Der 
 Aufwand ist dem EAG vom Grundstück-
 seigentümer oder dem sonstigen nach § 3 
 Abs. 1 Verpichteten zu ersetzen. § 12 
 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

(3) Der Grundstückseigentümer oder der 
 sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpichtete hat 
 die Verbindung der privaten Grundstück-
 sentwässerungsanlagen mit den öffentli-
 chen Abwasseranlagen im Einvernehmen 
 mit dem EAG herzustellen. Grundlei-
 tungen sind in der Regel mit mindestens 
 150 mm Nennweite auszuführen. Der 
 letzte Schacht mit Reinigungsrohr ist so 
 nahe wie technisch möglich an die öffent-
 liche Abwasseranlage zu setzen; er muss 
 stets zugänglich und bis auf Rückstauebe-
 ne (§ 17) wasserdicht ausgeführt sein.
 In den nach dem Trennverfahren entwäs-
 serten Gebieten darf das auf dem Grund-
 stück anfallende Niederschlags- und 
 sonstiges Wasser nur in den öffentlichen 
 Niederschlagswasserkanal und das auf 
 dem Grundstück anfallende Schmutz-
 wasser nur in den öffentlichen Schmutz-
 wasserkanal eingeleitet werden.

(4) Bestehende private Grundstücksentwäs-
 serungsanlagen sind vom Grundstücksei-
 gentümer oder dem sonstigen nach § 3 
 Abs. 1 Verpichteten auf seine Kosten zu 
 ändern, wenn Menge oder Art des Abwas-
 sers dies notwendig machen.

(5) Änderungen an einer privaten Grund-
 stücksentwässerungsanlage, die infolge 
 einer nicht vom Grundstückseigentümer 
 oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Ver-
 pichteten zu vertretenden Änderung der 
 öffentlichen Abwasseranlagen notwen-
 dig werden, führt der EAG auf seine 
 Kosten aus, sofern nichts anderes 
 bestimmt ist. Dies gilt nicht, wenn die 
 Änderung oder Stilllegung der privaten 
 Grundstücksentwässerungsanlagen dem 
 e rs tmal igen  le i tungsgebundenen 
 Anschluss an die öffentliche Abwasser-
 anlage dient oder für Grundstücke, die 
 einen erstmaligen Anschluss an die zen-
 trale Abwasserentsorgung erhalten. 

(6) Wird eine private Grundstücksentwässe-
 rungsanlage - auch vorübergehend - 
 außer Betrieb gesetzt, so kann der EAG 
 den Anschlusskanal verschließen oder 
 beseitigen. Der Aufwand ist vom Grund-
 stückseigentümer oder dem sonstigen 
 nach § 3 Abs. 1 Verpichteten zu ersetzen. 
 § 12 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 
 Der EAG kann die Ausführung der in 
 Satz1 genannten Maßnahmen auf den 
 Grundstückseigentümer oder den sonsti-
 gen nach § 3 Abs. 1 Verpichteten über-
 tragen.

(7) Stillgelegte private Kleinkläranlagen und 
 private abusslose Gruben (§ 19 Abs. 9) 
 sind nach Entleerung und Reinigung mit 
 geeignetem Material zu verfüllen oder zu 
 Reinigungsschächten umzubauen oder zu 
 beseitigen. Der Umbau zu Speichern für 
 die Sammlung von Niederschlagswasser 
 kann von dem EAG auf Antrag des 
 Grundstückseigentümers oder des Sons-
 tigen nach § 3 Abs. 1 Verpichteten 
 zugelassen werden. Dem Antrag sind 
 Nachweise der vollständigen Entleerung 
 und ordnungsgemäßen Reinigung beizu-
 fügen.

§ 16
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zer-

kleinerungsgeräte,
Toiletten mit Wasserspülung

(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, 
 Leichtüssigkeiten wie Benzin und 
 Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in 
 das Abwasser gelangen können, sind 
 Vorrichtungen zur Abscheidung dieser 
 Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider 
 mit dazugehörenden Schlammfängen) 
 einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten 
 und zu erneuern. Die Abscheider mit den 
 dazugehörenden Schlammfängen sind 
 vom Grundstückseigentümer oder den 
 sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpich-
 teten in regelmäßigen Zeitabständen, 
 darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu 
 leeren und zu reinigen. Die Reinigungsin-
 tervalle sind in einem Tagebuch zu doku-
 mentieren. Auf Verlangen ist das Tage-
 buch Mitarbeitern des EAG vorzulegen. 
 Bei schuldhafter Säumnis ist er dem EAG 
 schadenersatzpichtig. Für die Beseiti-
 gung der anfallenden Stoffe gelten die 
 Vorschriften über die Abfallentsorgung.

(2) Der EAG kann vom Grundstückseigentü-
 mer und dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 
 Verpichteten im Einzelfall den Einbau 
 und den Betrieb einer Abwasserhebeanla-
 ge verlangen, wenn dies für die Ableitung 
 des Abwassers notwendig ist; dasselbe 
 gilt für Pumpanlagen bei Grundstücken, 
 die an Abwasserdruckleitungen ange-
 schlossen werden.

(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, 
 Müll, Papier und dergl. dürfen nicht an 
 private Grundstücksentwässerungsanla-
 gen angeschlossen werden.

(4) Auf Grundstücken, die an die öffentliche 
 Abwasserbeseitigung mit Abwasserreini-
 gung durch eine öffentliche Abwasserbe-
 handlungsanlage angeschlossen sind, 
 sind in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen 
 nur Toiletten mit Wasserspülung zulässig. 

(5) § 14 gilt entsprechend.

§ 17
Sicherung gegen Rückstau

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der priva-
ten Grundstücksentwässerungsanlagen, z.B. 
Toiletten mit Wasserspülung, Bodenabläufe, 
Ausgüsse, Spülen, Waschbecken und dergl., 
die tiefer als die Straßenoberäche an der 
Anschlussstelle der Grundstücksentwässe-
rung (Rückstauebene) liegen, müssen vom 
Grundstückseigentümer oder dem sonstigen 
nach § 3 Abs. 1 Verpichteten auf seine 
Kosten gegen Rückstau gesichert werden. Im 
Übrigen hat der Grundstückseigentümer oder 
sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpichtete für 
rückstaufreien Abuss des Abwassers zu 
sorgen. § 15 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 18
Abnahme und Prüfung der privaten 
Grundstücksentwässerungsanlagen,

Zutrittsrecht

(1) Die private Grundstücksentwässerungs-
 anlage darf erst nach Abnahme durch den 
 EAG in Betrieb genommen werden. Die 
 Abnahme der privaten Grundstücksent-
 wässerungsanlage befreit den Bauherrn, 
 den Planverfasser, den Bauleiter und den 
 ausführenden Unternehmer nicht von 
 ihrer Verantwortlichkeit für die vor-
 schriftsmäßige und fehlerfreie Ausfüh-
 rung der Arbeiten.
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(2) Der EAG ist berechtigt, die privaten 
 Grundstücksentwässerungsanlagen zu 
 prüfen. Den mit der Überwachung der 
 Anlagen beauftragten Personen ist zu 
 allen Teilen der privaten Grundstücksent-
 wässerungsanlagen Zutritt zu gewähren. 
 Sie dürfen Wohnungen nur mit Einwilli-
 gung des Berechtigten, Betriebs- und 
 Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in 
 den Zeiten betreten, in denen sie norma-
 lerweise für die jeweilige geschäftliche 
 oder betriebliche Nutzung offen stehen. 
 Grundstückseigentümer und die sonsti-
 gen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpichteten 
 sind verpichtet, die Ermittlungen und 
 Prüfungen nach den Sätzen 1 und 2 zu 
 dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie 
 haben den zur Prüfung des Abwassers 
 notwendigen Einblick in die Betriebsvor-
 gänge zu gewähren und die sonst erfor-
 derlichen Auskünfte zu erteilen.

(3) Werden bei der Prüfung der privaten 
 Grundstücksentwässerungsanlagen 
 Mängel festgestellt, hat sie der Grund-
 stückseigentümer oder die sonstigen nach 
 § 3 Abs. 1 Verpichteten unverzüglich auf 
 eigene Kosten zu beseitigen.

§ 19
Private Kleinkläranlagen und private 

abusslose Gruben

(1) Die Entsorgung des Schlammes aus pri-
 vaten Kleinkläranlagen mit biologischer 
 Reinigungsstufe und des Inhalts abuss-
 loser Gruben erfolgt bedarfsgerecht, für 
 alle anderen privaten Anlagen und in den 
 Fällen des Absatzes 3 Satz 4 erfolgt sie 
 regelmäßig oder nach Bedarf.

(2) Die bedarfsgerechte oder regelmäßige 
 Entsorgung erfolgt zu dem vom EAG für 
 jede Kleinkläranlage und abusslose 
 Grube unter Berücksichtigung der Her-
 stellerhinweise, der DIN 4261 Teil 1 in 
 der jeweils geltenden Ausgabe bzw. der 
 DIN EN 12566 Teil 1 in der jeweils 
 geltenden Ausgabe, sowie den Bestim-
 mungen der allgemeinen bauaufsichtli-
 chen Zulassung festgelegten Zeitpunkt 
 oder mindestens in der wasserrechtlichen 
 Entscheidung festgelegten Abständen. 
 Die DIN und DIN EN-Normen sind im 
 Beuth Verlag GmbH, Berlin, erschienen 
 und beim Deutschen Patent- und Marken-
 amt in München archivmäßig gesichert 
 niedergelegt. Der EAG gibt die Entsor-
 gungstermine bekannt, die Bekanntgabe 
 kann öffentlich erfolgen.

(3) Voraussetzung für eine bedarfsgerechte 
 Fäkalschlammentsorgung ist, dass der 
 Grundstückseigentümer oder der sonsti-
 ge nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpichtete 
 regelmäßig eine fachgerechte Schlamm-
 spiegelmessung durchführen lässt und 
 dem EAG den etwaigen Bedarf für eine 
 Entleerung unverzüglich anzeigt. Erfolgt 
 anlässlich der Wartung einer Kleinkläran-
 lage eine Schlammspiegelmessung, so ist 
 das Messprotokoll dem EAG unverzüg-
 lich zuzusenden; Abs. 8 lit. a) bleibt unbe-
 rührt. Die Anzeige hat für abusslose 
 Gruben spätestens dann zu erfolgen, 
 wenn diese bis auf 50 cm unter Zulauf 
 angefüllt sind. Wird keine Schlammspie-
 gelmessung durchgeführt oder werden 
 die Ergebnisse der Messungen nicht 
 rechtzeitig nach Satz 1 bis 3 dem EAG 
 mitgeteilt, so erfolgt eine regelmäßige 
 Entsorgung.

(4) Der EAG kann die unter Abs. 1 fallenden 
 Abwasseranlagen auch zwischen den 
 nach Absatz 1 und 2 festgelegten Termi-
 nen und ohne Anzeige nach Absatz 3 
 entsorgen, wenn aus Gründen der Wasser-
 wirtschaft ein sofortiges Leeren erforder-
 lich ist.

(5) Der Grundstückseigentümer oder der 
 sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpich-
 tete ist dafür verantwortlich, dass die 
 unter Abs. 1 fallenden Abwasseranlagen 
 jederzeit zum Zwecke des Abfahrens des 
 Abwassers zugänglich sind und sich der 
 Zugang in einem verkehrssicheren 
 Zustand bendet.

(6) Zur Entsorgung und zur Überwachung 
 der Abwasseranlagen nach Absätzen 7 
 und 8 ist den Beauftragten des EAG unge-
 hindert Zutritt zu allen Teilen der Klein-
 kläranlagen und abusslosen Gruben zu 
 gewähren.

(7) Die Überwachung der Eigenkontrolle 
 und Wartung der privaten Kleinkläranla-
 gen und privaten abusslosen Gruben 
 erfolgt auf Grundlage der Kleinkläranla-
 genverordnung. Durch den EAG festge-
 stellte und gegenüber dem Grundstück-
 seigentümer oder dem sonstigen nach § 3 
 Abs. 1 und 2 Verpichteten beanstandete 
 Mängel sind von diesem innerhalb der 
 gesetzten Frist zu beheben; der EAG ist 
 hierüber unverzüglich schriftlich in 
 Kenntnis zu setzen.

(8) Die Überwachung der Eigenkontrolle im 
 Sinne des Absatzes 7 Satz 1 wird wie folgt 
 durchgeführt:

 a) Der Grundstückseigentümer bzw. der 
  nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpichtete hat 
  dem EAG bei Kleinkläranlagen, für die 
  die Wartung durch den Hersteller oder 
  einen Fachbetrieb vorgeschrieben ist, 
  die Wartungsprotokolle innerhalb von 
  6 Wochen nach Abschluss der Wartung 
  unaufgefordert zuzusenden.

 b) Bei sonstigen Kleinkläranlagen und 
  abusslosen Gruben erfolgt die Über-
  wachung durch Einsichtnahme in das 
  Betriebsbuch und Sichtkontrolle der 
  Anlage anlässlich der Fäkalschlamm-
  abfuhr oder Entleerung der abusslo-
  sen Gruben.

(9) Kleinkläranlagen, abusslose Gruben 
 und deren Nebeneinrichtungen sind 
 unverzüglich außer Betrieb zu setzen, 
 sobald das Grundstück an ein öffentliches 
 Klärwerk angeschlossen ist. Stillgelegte 
 Kleinkläranlagen und abusslose Gruben 
 sind zu entleeren und durch einen Fach-
 betrieb zu reinigen. Für die Entleerung 
 der stillgelegten Kleinkläranlage bzw. 
 abusslosen Grube erhebt der EAG 
 Abwassergebühren (§§ 39 ff. AbwS). Den 
 Aufwand für die Reinigung sowie die 
 Stilllegung im Übrigen trägt der Grund-
 stückseigentümer oder sonstige nach § 3 
 Abs. 1 Verpichtete.

(10) § 18 Abs. 2 gilt entsprechend.

4. Teil - Abwasserbeitrag

1. Abschnitt: Allgemeines

§ 20
Erhebungsgrundsatz

(1) Die Stadt erhebt durch den EAG zur ange-
 messenen Ausstattung der öffentlichen 
 Einrichtung Abwasserbeseitigung (§ 1 
 Abs. 2) mit Betriebskapital Abwasserbei-
 träge. Es wird ausschließlich ein Teilbei-
 trag Schmutzwasserentsorgung erhoben.

(2) Die Höhe des Betriebskapitals für die 
 Schmutzwasserentsorgung wird auf 
 4.627.806 € festgesetzt.

(3) Durch Satzung können zur angemessenen 
 Aufstockung des nach Absatz 2 festge-
 setzten Betriebskapitals gemäß § 17 
 Abs. 2 SächsKAG weitere Beiträge 
 erhoben werden.

§ 21
Gegenstand der Beitragspicht

(1) Der erstmaligen Beitragspicht im Sinne 
 von § 20 Abs. 1 unterliegen Grundstücke, 
 für die eine bauliche oder gewerbliche 
 Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut 
 oder gewerblich genutzt werden können. 
 Erschlossene Grundstücke, für die eine 
 bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht 
 festgesetzt ist, unterliegen der Beitrags-
 picht, wenn sie nach der Verkehrsauffas-
 sung Bauland sind und nach der geordne-
 ten baulichen Entwicklung der Gemeinde 
 zur Bebauung anstehen.

(2) Wird ein Grundstück an öffentliche 
 Abwasseranlagen tatsächlich angeschlos-
 sen, so unterliegt es den Beitragspichten 
 auch dann, wenn die übrigen Vorausset-
 zungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.
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(3) Grundstücke im Sinne der Absätze 1 und 
 2, die bei Inkrafttreten dieser Satzung 
 bereits an die öffentlichen Abwasseranla-
 gen angeschlossen sind, unterliegen der 
 erstmaligen Beitragspicht gemäß § 20 
 Abs. 1. 

(4) Für Grundstücke, denen lediglich eine 
 Entsorgung des Schmutzwassers angebo-
 ten wird, für die vor Inkrafttreten dieser 
 Satzung der Beitrag für Schmutzwasser- 
 und Niederschlagswasserentsorgung 
 (einheitlicher Abwasserbeitrag) erhoben 
 worden ist, wird bestimmt, dass dieser 
 erhobene Beitrag nur als Teilbeitrag 
 Schmutzwasserentsorgung gilt (§17 
 Abs. 5 SächsKAG). Die vor dem 
 Inkrafttreten dieser Satzung erlassenen 
 Beitragsbescheide für die Abwasserbe-
 seitigung mit einem Beitragssatz von 
 2,00 DM/m² Nutzäche bzw. 1,02 €/m² 
 Nutzäche, gelten in der Höhe von 
 1,02 €/m² Nutzäche als Beitragsbeschei-
 de für die Schmutzwasserbeseitigung.

(5) Grundstücke im Sinne der Absätze 1 bis 
 3, für die schon ein erstmaliger Beitrag 
 nach den Vorschriften des SächsKAG 
 oder des Vorschaltgesetzes Kommunal-
 nanzen entstanden ist, unterliegen einer 
 weiteren Beitragspicht, wenn dies durch 
 Satzung (§ 20 Abs. 3) bestimmt wird. 

(6) Grundstücke, die dezentral im Sinne des 
 § 2 Abs. 4 S. 1 entsorgt werden, unterlie-
 gen nicht der Beitragspicht.

§ 22
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt 
 der Bekanntgabe des Beitragsbescheids 
 Eigentümer des Grundstücks ist. Der 
 Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur 
 baulichen Nutzung Berechtigte ist anstel-
 le des Eigentümers Beitragsschuldner.

(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind 
 die einzelnen Wohnungseigentümer nur 
 entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
 Beitragsschuldner; Entsprechendes gilt 
 für sonstige dinglich zur baulichen Nut-
 zung Berechtigte.

(3) Mehrere Beitragsschuldner nach Absät-
 zen 1 und 2 haften als Gesamtschuldner.

(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf 
 dem Grundstück, im Falle des Absatzes 1 
 Satz 2 auf dem Erbbaurecht oder sonsti-
 gen dinglichen Nutzungsrecht, im Falle 
 des Absatzes 2 auf dem Wohnungs- oder 
 dem Teileigentum; Entsprechendes gilt 
 für sonstige dingliche Nutzungsrechte.

§ 23
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab für die Bemessung des Beitrags 
 für die Schmutzwasserentsorgung ist die 
 Nutzungsäche. Diese ergibt sich durch 
 Vervielfachen der Grundstücksäche
 (§ 24) mit dem Nutzungsfaktor (§§ 25 bis 
 30).

§ 24
Grundstücksäche

Als Grundstücksäche für die Schmutzwas-
serentsorgung gilt:

 1. bei Grundstücken im Bereich eines 
  Bebauungsplans die Fläche, die unter 
  Berücksichtigung des § 19 Abs. 1 
  SächsKAG der Ermittlung der zulässi-
  gen Nutzung zugrunde zulegen ist,

 2. bei Grundstücken, die mit ihrer gesam-
  ten Fläche im unbeplanten Innenbe-
  reich (§ 34 Baugesetzbuch - BauGB) 
  oder im Bereich eines Bebauungs-
  plans, der die erforderlichen Festset-
  zungen nicht enthält, liegen, die 
  Fläche, die unter Berücksichtigung des 
  § 19 Abs. 1 SächsKAG der Ermittlung 
  der zulässigen Nutzung zugrunde 
            zulegen ist,

 3. bei Grundstücken, die teilweise in den 
  unter Nummern 1 oder 2 beschriebe-
  nen Bereichen und teilweise im 
  Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, 
  die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG maß-
  gebende Fläche,

 4. bei Grundstücken, die mit ihrer gesam-
  ten Fläche im Außenbereich (§ 35 
  BauGB) liegen oder aufgrund § 21 
  Abs. 2 beitragspichtig sind, die nach 
  § 19 Abs. 1 SächsKAG maßgebende 
  Fläche.

Die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG vorgesehene 
Abgrenzung geschieht nach den Grundsätzen 
für die grundbuchmäßige Abschreibung von 
Teilächen unter Beachtung der baurechtli-
chen Vorschriften ohne die Möglichkeit der 
Übernahme einer Baulast.

2. Abschnitt: Schmutzwasserentsorgung

§ 25
Nutzungsfaktor

(1) Der Nutzungsfaktor bemisst sich nach 
 den Vorteilen, die den Grundstücken nach 
 Maßgabe ihrer zulässigen baulichen 
 Nutzung durch die Einrichtung in Bezug 
 auf die Schmutzwasserentsorgung ver-
 mittelt werden. Die Vorteile orientieren 
 sich an der Zahl der zulässigen Geschos-
 se. Als Geschosse gelten Vollgeschosse 
 im Sinne dieser Satzung. Vollgeschosse 
 liegen vor, wenn die Deckenoberäche 
 im Mittel mehr als 1,40 m über die Gelän-
 deoberäche hinausragt und sie über 
 mindestens 2/3 ihrer Grundäche eine 
 lichte Höhe von mindestens 2,30 m 
 haben; Geländeoberäche ist die Fläche, 
 die sich aus der Baugenehmigung oder 
 den Festsetzungen des Bebauungsplans 
 ergibt, im Übrigen die natürliche Gelän-
 deoberäche. Für Grundstücke in Bebau-
 ungsplangebieten bestimmt sich das
 Vollgeschoss nach § 90 Abs. 2 SächsBO.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt im Einzel-
 nen:

 1. In den Fällen der §§ 29 
  Abs. 2, 3 und 4 und 30 Abs. 5 0,5
 2. bei 1-geschossiger 
  Bebaubarkeit und in den 
  Fällen des § 29a 1,0
 3. bei 2-geschossiger Bebaubarkeit 1,5
 4. bei 3-geschossiger Bebaubarkeit 2,0
 5. für jedes weitere, über das 
  3. Geschoss hinausgehende 
  Geschoss eine Erhöhung um 0,5.

(3) Gelten für ein Grundstück unterschiedli-
 che Nutzungsfaktoren, so ist der jeweils 
 höchste Nutzungsfaktor maßgebend.

§ 26
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei 

Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt

(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungs-
 plan festgesetzte höchstzulässige Zahl 
 der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine 
 größere Geschosszahl genehmigt, so ist 
 diese zugrunde zu legen.

(2) Überschreiten Geschosse nach Absatz 1, 
 die nicht als Wohn- oder Büroräume 
 genutzt werden, die Höhe von 3,5 m, so 
 gilt als Geschosszahl die tatsächlich 
 vorhandene Baumasse des Bauwerks 
 geteilt durch die überbaute Grundstücks-
 äche und nochmals geteilt durch 3,5, 
 mindestens jedoch die nach Absatz 1 
 maßgebende Geschosszahl; Bruchzahlen 
 werden auf die nächstfolgende volle Zahl 
 aufgerundet.

(3) Sind in einem Bebauungsplan über die 
 bauliche Nutzung eines Grundstückes 
 mehrere Festsetzungen (Geschosszahl, 
 Gebäudehöhe, Baumassenzahl) enthal-
 ten, so ist die Geschosszahl vor der 
 Gebäudehöhe und diese vor der Baumas-
 senzahl maßgebend.

§ 27
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei 

Grundstücken, für die ein 
Bebauungsplan eine Baumassenzahl 

festsetzt

(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß 
 der baulichen Nutzung nicht durch eine 
 Geschosszahl oder die Höhe der bauli-
 chen Anlagen, sondern durch Festsetzung 
 einer Baumassenzahl,  so gil t  als 
 Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt 
 durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die 
 nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.

(2) Ist eine größere als die nach Absatz 1 bei 
 Anwendung der Baumassenzahl zulässi-
 ge Baumasse genehmigt, so ergibt sich 
 die Geschosszahl aus der Teilung dieser 
 Baumasse durch die überbaute Grund-
 stücksäche und nochmaliger Teilung 
 des Ergebnisses durch 3,5; Bruchzahlen 
 werden auf die nächstfolgende volle Zahl 
 aufgerundet.
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(3) § 26 Abs. 3 ist anzuwenden.

§ 28
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei 

Grundstücken, für die ein
Bebauungsplan die Höhe baulicher

Anlagen festsetzt

(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß 
 der baulichen Nutzung nicht durch eine 
 Geschosszahl oder Baumassenzahl, 
 sondern durch die Festsetzung der zuläs-
 sigen Höhe baulicher Anlagen, so gilt als 
 Geschosszahl

 1. bei Festsetzung der maximalen Gebäu-
  dehöhe, die festgesetzte maximale 
  Gebäudehöhe geteilt durch 3,5,

 2. bei Festsetzung der maximalen Wand-
  höhe das festgesetzte Höchstmaß der 
  Wandhöhe baulicher Anlagen, entspre-
  chend der Denition des § 6 Abs. 4 Satz 
  3 SächsBO, geteilt durch 3,5, zuzüg-
  lich eines weiteren Geschosses, wenn 
  gleichzeitig eine Dachneigung von 
  mindestens 30° festgesetzt ist.

 Bruchzahlen werden auf die nächstfol-
 gende volle Zahl aufgerundet.

(2) Ist im Einzelfall eine größere als die im 
 Bebauungsplan festgesetzte Höhe bauli-
 cher Anlagen genehmigt, so ist diese 
 gemäß Absatz 1 in eine Geschosszahl 
 umzurechnen.

(3) § 26 Abs. 3 ist anzuwenden.

§ 29
Stellplätze, Garagen, Gemeinbedarfsä-

chen und sonstige Flächen in
Bebauungsplangebieten nach § 30 Abs. 1 

BauGB

(1) Bei Grundstücken, auf denen nach den 
 Festsetzungen des Bebauungsplans nur 
 Stellplätze oder Garagen hergestellt 
 werden können, wird für jedes zulässige 
 oberirdische und tatsächlich vorhandene 
 unterirdische Parkdeck ein Vollgeschoss 
 zugrunde gelegt; sind mehr oberirdische 
 Parkdecks als zulässig vorhanden, wird 
 die tatsächliche Anzahl zugrunde gelegt. 
 Bei anderen Grundstücken gelten als 
 Geschosse neben jenen nach §§ 26 bis 28 
 auch oberirdische oder unterirdische 
 Parkdecks als Geschosse; Satz 1 ist ent-
 sprechend anzuwenden. 

(2) Auf öffentlichen Gemeinbedarfs- und 
 Grünächengrundstücken, deren Grund-
 stücksächen nach den Festsetzungen des 
 Bebauungsplans aufgrund ihrer Zweck-
 bestimmung nicht oder nur zu einem 
 untergeordneten Teil mit Gebäuden über-
 baut werden sollen bzw. überbaut sind (z. 
 B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder), 
 wird ein Nutzungsfaktor 0,5 angewandt. 
 Die §§ 26, 27 und 28 nden keine Anwen-
 dung.

(3) Für Grundstücke in Kleingärten nach 
 dem Bundeskleingartengesetz gilt ein 
 Nutzungsfaktor von 0,5.

(4) Für Grundstücke, die von den Bestim-
 mungen der §§ 26, 27, 28 und der Absätze 
 1 bis 3 nicht erfasst sind (z. B. Lagerplät-
 ze) gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5, wenn 
 auf ihnen keine Gebäude errichtet werden 
 dürfen.

§ 29a
Sakralbauten

(1) Vorhandene Kirchen oder vergleichbare 
 Einrichtungen, die sowohl räumlich als 
 auch zeitlich überwiegend für den Gottes-
 dienst genutzt werden, werden mit einem 
 Nutzungsfaktor von 1,0 berücksichtigt. 

(2) Setzt ein Bebauungsplan die Zulässigkeit 
 einer Kirche oder vergleichbarer Einrich-
 tungen für den Gottesdienst fest, so ist für 
 diese Nutzung Absatz 1 anwendbar.

§ 30
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei 

Grundstücken, für die keine
Bebauungsplanfestsetzungen im Sinne der 

§§ 26 bis 29 bestehen

(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grund-
 stücken, für die ein Bebauungsplan keine 
 den §§ 26 bis 29 entsprechenden Festset-
 zungen enthält, ist bei bebauten und unbe-
 bauten, aber bebaubaren Grundstücken 
 (§ 34 BauGB) die Zahl der zulässigen 
 Geschosse maßgebend. Ist im Einzelfall 
 eine größere Geschosszahl vorhanden, so 
 ist diese zugrunde zulegen.

(2) Bei Grundstücken, die nach § 21 Abs. 2 
 beitragspichtig sind (z. B. im Außenbe-
 reich gemäß § 35 BauGB), ist bei bebau-
 ten Grundstücken die Zahl der tatsächlich 
 vorhandenen Geschosse maßgebend. Bei 
 unbebauten Grundstücken, für die ein 
 Bauvorhaben genehmigt ist, gilt die Zahl 
 der genehmigten Geschosse. Bei unbe-
 bauten Grundstücken, und bei Grund-
 s tücken mit  nur  untergeordneter 
 Bebauung gilt ein Nutzungsfaktor von 
 1,0.

(3) Als Geschosse nach den Absätzen 1 und 2 
 gelten Vollgeschosse im Sinne von § 25 
 Abs. 1. Überschreiten Geschosse, die 
 nicht als Wohn- oder Büroräume genutzt 
 werden, die Höhe von 3,5 m, so gilt als 
 Geschosszahl die Baumasse des Bau-
 werks geteilt durch die überbaute Grund-
 stücksäche und nochmals geteilt durch 
 3,5. Bei Grundstücken nach Absatz 1 
 Satz 2 und Absatz 2 mit Gebäuden ohne 
 ein Vollgeschoss oder mit Gebäuden mit 
 nur einem Vollgeschoss und mindestens 
 zwei weiteren Geschossen, die nicht 
 Vollgeschosse im Sinne des § 25 Abs. 1 
 sind, ergibt sich die Geschosszahl aus der 
 tatsächlich vorhandenen Baumasse des 
 Bauwerks geteilt durch die überbaute 
 Grundstücksäche und nochmals geteilt 
 durch 3,5. Bruchzahlen werden auf die 
 nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.

(4) Tatsächlich hergestellte oder genehmigte 
 unter- oder oberirdische Parkdecks gelten 
 jeweils als ein Geschoss, auch wenn sie 
 die Voraussetzungen des Absatzes 3 
 Satz 1 nicht erfüllen. 

(5) Für die in § 29 Abs. 2 bis 4 genannten 
 Anlagen, die in Bereichen der Absätze 1 
 und 2 liegen, sind § 29 Abs. 2 bis 4 ent-
 sprechend anzuwenden.

3. Abschnitt: Entstehung, Höhe und Fällig-
keit des Beitrags

§ 31
Erneute Beitragspicht

(1) Grundstücke, für die bereits ein Beitrag 
 nach § 21 entstanden ist, unterliegen einer 
 erneuten Beitragspicht, wenn

 1. sich die Fläche des Grundstücks ver-
  größert (z. B. durch Zukauf) und für die 
  zugehende Fläche noch keine 
  Beitragspicht entstanden war,

 2. sich die Fläche des Grundstücks ver-
  größert und für die zugehende Fläche 
  eine Beitragspicht zwar schon ent-
  standen war, sich jedoch die zulässige 
  bauliche Nutzung der zugehenden 
  Fläche durch die Zuschreibung erhöht,

 3. sich die Verhältnisse, die der Abgren-
  zung gemäß § 24 Abs. 1 zugrunde 
  lagen, geändert haben,
 
 4. allgemein oder im Einzelfall ein höhe-
  res Maß der baulichen Nutzung (§ 25)
  zugelassen wird oder

 5. ein Fall des § 26 Abs. 2 oder ein Fall, 
  auf den diese Bestimmung kraft 
  Verweisung anzuwenden ist, 
  nachträglich eintritt.

(2) Der erneute Beitrag bemisst sich nach den
 Grundsätzen des § 25. In den Fällen des 
 Absatzes 1 Nummern 2, 4 und 5 bemisst 
 sich der erneute Beitrag nach der Diffe-
 renz zwischen der bisherigen Situation 
 und der neuen Situation entsprechenden 
 Nutzungsfaktoren; wenn durch die Ände-
 rung der Verhältnisse der jeweilige Rah-
 men des § 25 Abs. 2 nicht überschritten 
 wird, entsteht keine erneute Beitrags-
 picht. Im Übrigen gelten die Bestim-
 mungen des 4. Teils dieser Satzung 
 entsprechend.

§ 32
Zusätzlicher Abwasserbeitrag von

Großverbrauchern

Für Grundstücke, die die Einrichtung nach-
haltig nicht nur unerheblich über das normale 
Maß hinaus in Anspruch nehmen, kann der 
EAG durch besondere Satzungsregelung 
zusätzliche Beiträge gemäß § 20 SächsKAG 
erheben.
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§ 33
Beitragssatz

Der Teilbeitrag für die Schmutzwasserentsor-
gung beträgt 

1,02 € je m² Nutzungsäche

§ 34
Entstehung der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht für die 
 Schmutzwasserentsorgung:

 1. in den Fällen des § 21 Abs. 3 mit dem 
  In-Kraft-Treten dieser Satzung,

 2. in den Fällen des § 21 Abs. 1, sobald 
  das Grundstück an die Schmutzwas-
  serentsorgung angeschlossen werden 
  kann,

 3. in den Fällen des § 21 Abs. 2 mit der 
     Genehmigung des Anschlussantrages,

 4. in den Fällen des § 21 Abs. 5 mit dem 
  In-Kraft-Treten der Satzung 
  (-sänderung) über die Erhebung eines 
  weiteren Beitrags,

 5. in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nrn. 1 und 
  2 mit der Eintragung der Änderung im 
  Grundbuch,

 6. in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nrn. 3, 4 
  und 5 mit dem Wirksamwerden der 
  Rechtsänderungen oder, soweit die 
  Änderungen durch Baumaßnahmen 
  eintreten, mit deren Genehmigung; 
  soweit keine Genehmigung erforder-
  lich ist, ist der Zeitpunkt maßgebend, 
  zu dem der EAG Kenntnis von der 
  Änderung erlangt hat.

(2) Absatz 1 gilt auch für mittelbare 
 Anschlüsse (§ 13 Abs. 2).

§ 35
Fälligkeit der Beitragsschuld

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekannt-
gabe des Abgabenbescheids fällig.

§ 36
Entstehung und Fälligkeit von

Vorauszahlungen

Vorauszahlungen auf den nach § 20 Abs. 1 
voraussichtlich entstehenden Beitrag für die 
Schmutzwasserentsorgung werden nicht 
erhoben.

§ 37
Ablösung des Beitrags

(1) Die erstmaligen Teilbeiträge für die 
 Schmutzwasserentsorgung im Sinne von 
 §§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 bis 3 können vor 
 Entstehung der Beitragsschuld abgelöst 
 werden. Der Betrag der Ablösung 
 bestimmt sich nach der Höhe des voraus-
 sichtlich entstehenden Beitrags.

(2) Die Ablösung wird im Einzelfall zwi-
 schen dem EAG und dem Grundstücksei-
 gentümer, Erbbauberechtigten, dem 
 Wohnungseigentümer oder dem sonst 
 dinglich zur baulichen Nutzung Berech-
 tigten vereinbart.

(3) Weitere, erneute und zusätzliche Bei-
 tragspichten (§ 21 Abs. 5, §§ 31 und 32) 
 bleiben durch Vereinbarungen über Ablö-
 sungen der erstmaligen Teilbeiträge 
 unberührt.

(4) Weitere, erneute und zusätzliche Beiträge 
 können nicht abgelöst werden.

§ 38
Anrechnung von Erschließungsleistungen 

auf den Abwasserbeitrag

Der von Dritten gemäß § 25 Abs. 2 SächsKAG 
übernommene Erschließungsaufwand wird 
im nachgewiesenen beitragsfähigen Umfang 
auf die jeweilige Teilbeitragsschuld der 
erschlossenen Grundstücke angerechnet.

5. Teil - Abwassergebühren

1. Abschnitt: Allgemeines

§ 39
Erhebungsgrundsatz

Der EAG erhebt für die Benutzung der öffent-
lichen Abwasseranlagen Abwassergebühren. 
Sie werden erhoben für die Teilleistungen 
Schmutzwasserentsorgung, Niederschlags-
wasserentsorgung, Entsorgung abussloser 
Gruben sowie Kleinkläranlagen, für Abwas-
ser, das in öffentliche Abwasseranlagen einge-
leitet wird, die nicht an eine öffentliche 
Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen 
sind, und für sonstiges Abwasser.

§ 40
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der 
 Grundstückseigentümer. Der Erbbaube-
 rechtigte oder der sonst dinglich zur bau-
 lichen Nutzung Berechtigte ist anstelle 
 des Grundstückseigentümers Gebühren-
 schuldner.

(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind 
 die einzelnen Wohnungseigentümer nur 
 entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
 G e b ü h r e n s c h u l d n e r ;  E n t s p r e -
 chendes gilt für sonstige dinglich zur 
 baulichen Nutzung Berechtigte.

(3) Gebührenschuldner für die Abwasserge-
 bühr nach § 46 Abs. 2 ist derjenige, der 
 das Abwasser anliefert.

(4) Mehrere Gebührenschuldner für dasselbe 
 Grundstück sind Gesamtschuldner.

2. Abschnitt: Schmutzwasserentsorgung

§ 41
Gebührenmaßstab für die
Schmutzwasserentsorgung

(1) Die Abwassergebühr für die Teilleistung 
 Schmutzwasserentsorgung wird nach der 
 Schmutzwassermenge bemessen, die auf 
 dem an die öffentlichen Abwasseranlagen 
 angeschlossenen Grundstück anfällt (§ 42 
 Abs. 1).

(2) Bei Einleitungen nach § 7 Abs. 3 bemisst 
 sich die Abwassergebühr nach der einge-
 leiteten Wassermenge.

§ 42
Abwassermenge bei der

Schmutzwasserentsorgung

(1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum 
 (§ 50 Abs. 2) gilt im Sinne von § 41 Abs. 1 
 als angefallene Abwassermenge

 1. bei öffentlicher Wasserversorgung, der 
  der Entgeltberechnung zugrunde 
  gelegte Wasserverbrauch,

 2. bei nichtöffentlicher Trink- und 
  Brauchwasserversorgung (z. B. Haus-
  brunnen), die dieser entnommene 
  Wassermenge und

 3. das auf Grundstücken anfallende 
  Niederschlagswasser, soweit es als 
  Brauchwasser im Haushalt oder 
  Betrieb genutzt und in die öffentliche 
  Abwasseranlage eingeleitet wird.

(2) Auf Verlangen des EAG hat der Gebüh-
 renschuldner bei Einleitungen nach § 7 
 Abs. 3, bei nichtöffentlicher Wasserver-
 sorgung (Absatz 1 Nummer 2) oder bei 
 Nutzung von Niederschlagswasser als 
 Brauchwasser (Absatz 1 Nummer 3) 
 geeignete Messeinrichtungen auf seine 
 Kosten anzubringen, zu unterhalten und 
 anzuzeigen. Die Messeinrichtungen 
 werden vom EAG abgenommen und 
 durch Versiegelung gesichert.

§ 43
Absetzungen bei der

Schmutzwasserentsorgung

(1) Nach § 42 ermittelte Wassermengen, die 
 nachweislich nicht in die öffentlichen 
 Abwasseranlagen eingeleitet wurden, 
 werden auf Antrag des Gebührenschuld-
 ners bei der Bemessung der Abwasserge-
 bühr für die Teilleistung Schmutzwasser-
 entsorgung abgesetzt.
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(2) Für landwirtschaftliche Betriebe soll der 
 Nachweis durch Messungen eines beson-
 deren Wasserzählers erbracht werden. 
 Dabei muss gewährleistet sein, dass über 
 diesen Wasserzähler nur solche Frisch-
 wassermengen entnommen werden kön-
 nen, die in der Landwirtschaft verwendet 
 werden und deren Einleitung als Abwas-
 ser nach § 6, insbesondere Absatz 2 Num-
 mer 3, ausgeschlossen ist.

(3) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben 
 die abzusetzende Wassermenge nicht 
 durch Messungen nach Absatz 2 festge-
 stellt, werden die nicht eingeleiteten 
 Wassermengen pauschal ermittelt. Dabei 
 gilt als nicht eingeleitete Wassermenge 
 im Sinne von Absatz 1:

 1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, 
  Schafen, Ziegen und Schweinen 
  15 Kubikmeter/Jahr und

 2. je Vieheinheit Geügel 3 Kubikmeter/ 
  Jahr.

 Der Umrechnungsschlüssel für Tierbe-
 stände in Vieheinheiten gemäß § 51 des 
 Bewertungsgesetzes in der jeweils gel-
 tenden Fassung ist entsprechend anzu-
 wenden. Für den Viehbestand ist der 
 Stichtag maßgebend, nach dem sich die 
 Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das 
 laufende Jahr richtet. Diese pauschal 
 ermittelte, nicht eingeleitete Wassermen-
 ge wird von der gesamten verbrauchten 
 Wassermenge im Sinne von § 42 abge-
 setzt. Die danach verbleibende Wasser-
 menge muss für jede für das Betriebsan-
 wesen einwohnermelderechtlich erfasste 
 Person, die sich dort während des Veran-
 lagungszeitraums nicht nur vorüberge-
 hend aufgehalten hat, mindestens 20 
 Kubikmeter/Jahr betragen. Wird dieser 
 Wert nicht erreicht, ist die Absetzung 
 entsprechend zu verringern.

(4) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter 
 Wassermengen sind schriftlich gegen-
 über dem EAG bis zum Ablauf eines 
 Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
 bescheids zu stellen. Mit dem Antrag sind 
 die erforderlichen Nachweise vorzulegen 
 und die beantragte abzusetzende nicht 
 eingeleitete Wassermenge zu beziffern.

3. Abschnitt: Niederschlagswasserentsor-
gung

§ 44
Gebührenmaßstab für die

Niederschlagswasserentsorgung

(1) Die Abwassergebühr für die Teilleistung 
 Niederschlagswasserentsorgung wird 
 nach der Niederschlagswassermenge 
 bemessen, die auf dem an die öffentlichen 
 Abwasseranlagen angeschlossenen 
 Grundstück anfällt und in die öffentlichen 
 Abwasseranlagen eingeleitet wird.

(2) Maßstab für die Abwassergebühr für die 
 Teilleistung Niederschlagswasserentsor-
 gung ist die versiegelte Grundstücksä-
 che. Versiegelte Grundstücksächen 
 sind:

 1. die gesamten Grundächen von 
  Gebäuden oder baulichen Anlagen 
  einschließlich der Dachüberstände,

 2. die Flächen der überdachten Terrassen, 
  Freisitze o. ä.,

 3. die Flächen, die mit einem wasserun-
  durchlässigen oder teilweise wasser-
  undurchlässigen Belag oder einer 
  Überdachung versehen sind,

 4. die sonstigen regelmäßig entwässerten 
  Flächen,

 soweit von diesen Flächen Nieder-
 schlagswasser in die öffentlichen Abwas-
 seranlagen gelangt.

§ 45
Ermittlung der versiegelten

Grundstücksäche

(1) Die versiegelte Grundstücksäche wird 
 ermittelt aus der Grundäche (§24) 
 multipliziert mit der Grundächenzahl. 
 Die Grundächenzahl beträgt im 
 Einzelnen:

 1. für Grundstücke, im Bereich eines 
  Bebauungsplans, die im Bebauungs-
  plan festgesetzte Grundächenzahl

 2. für Grundstücke, soweit deren zulässi-
  ge Nutzung nicht unter Nr. 3 fällt, im 
  unbeplanten Innenbereich und für 
  Grundstücke für die ein Bebauungs-
  plan keine Grundächenzahl festsetzt, 
  und die mit Gebäuden oder baulichen 
  Anlagen bebaubar sind, die zulässig 
  sind

  a) in Kleinsiedlungsgebieten und 
   Wochenendhausgebieten: 0,2,
  b) in reinen Wohngebieten, 
   allgemeinen Wohngebieten und 
   Ferienhausgebieten: 0,4,
  c) in besonderen Wohngebieten, Dorf-
   gebieten und Mischgebieten: 0,6,
  d) in Gewerbegebieten, Industriege-
   bieten und sonstigen 
   Sondergebieten: 0,8,
  e) in Kerngebieten: 1,0.

 3. Im Übrigen:

  a) für Sport- und Festplätze, Camping-
   plätze, Freibäder, Friedhöfe: 0,5,
  b) für Außenbereichsgrundstücke, 
   soweit sie nicht unter a) fallen: 0,8,
  c) für Grundstücke, deren Bebaubar-
   keit sich nicht nach 2a) - 2e) 
   bestimmen lässt 
   (diffuse Bebauung): 0,6.

 Zur Berechnung der Grundstücksäche 
 ist § 24 dieser Satzung entsprechend 
 anzuwenden.

(2) Ist im Einzelfall die versiegelte Grund-
 stücksäche (§ 44 Abs. 2) kleiner als die 
 nach Absatz 1 errechnete, so ist diese der 
 Gebührenerhebung auf Antrag des 
 Grundstückseigentümers zugrunde zu 
 legen. Ist im Einzelfall die versiegelte 
 Fläche größer als die nach Absatz 1 
 errechnete, so ist diese der Gebührenerhe-
 bung zugrunde zu legen.

(3) Wird im Einzelfall nachweislich in zuläs-
 siger Weise von der der Gebührenerhe-
 bung zugrunde l iegenden Fläche 
 (Absätze 1 und 2) nicht das gesamte Nie-
 derschlagswasser in die öffentliche 
 Abwasseranlage eingeleitet, so ist auf 
 schriftlichen Antrag des Grundstücksei-
 gentümers im Einzelfall die Abwasserge-
 bühr angemessen zu kürzen. Dabei sind 
 die versiegelten Grundstücksächen, die 
 insgesamt oder teilweise, andauernd oder 
 zeitweise nicht in die öffentliche Abwas-
 seranlage entwässert werden, zu berück-
 sichtigen. § 43 Abs. 4 gilt entsprechend.

4. Abschnitt: Entsorgung von 
Kleinkläranlagen und abusslosen Gruben

§ 46
Gebührenmaßstab für die Entsorgung 
von Kleinkläranlagen und abusslosen 

Gruben

(1) Für Abwasser, das aus privaten Kleinklär-
 anlagen oder privaten abusslosen 
 Gruben entnommen wird (§ 1 Abs. 2), 
 bemisst sich die Abwassergebühr nach 
 der Menge des entnommenen Abwassers.

(2) Wird Abwasser zu einer öffentlichen 
 Abwasserbehandlungsanlage gebracht, 
 bemisst sich die Abwassergebühr nach 
 der Menge des angelieferten Abwassers.

(3) Für Schmutzwasser, das in öffentliche 
 Abwasseranlagen eingeleitet wird, die 
 nicht an eine öffentliche Abwasserbe-
 handlungsanlage angeschlossen sind, 
 bemisst sich die Abwassergebühr nach 
 der entsprechend §§ 42 und 43 ermittelten 
 Abwassermenge. Dies gilt auch für Über-
 läufe von privaten Kleinkläranlagen, die 
 in einen in Satz 1 genannten öffentlichen 
 Kanal entwässern.

5. Abschnitt: Abwassergebühren

§ 47
Höhe der Abwassergebühren

(1) Für die Teilleistung Schmutzwasserent-
 sorgung gemäß § 41 beträgt die Gebühr 
 für Abwasser, das in öffentliche Kanäle 
 eingeleitet und durch eine öffentliche 
 Abwasserbehandlungsanlage gereinigt 
 wird 4,62 € je Kubikmeter Abwasser.

(2) Für die Teilleistung Niederschlagswas-
 serentsorgung gemäß § 44 beträgt die 
 Gebühr für Abwasser, das in öffentliche 
 Kanäle eingeleitet wird jährlich 0,67 € je 
 Quadratmeter versiegelter Grundstücks-
 äche.

Seite 14 Ausgabe 07/2023



(3) Für die Teilleistung Entsorgung von 
 abusslosen Gruben beträgt die Gebühr

 1. wenn dieses Abwasser gemäß § 46 
  Abs. 2 beim Klärwerk angeliefert wird 
  23,09 € je Kubikmeter Abwasser, 

 2. wenn dieses Abwasser vom EAG 
  gemäß § 46 Abs. 1 abgeholt wird, 
  45,74 € je Kubikmeter Abwasser, 
  wobei die Länge des verwendeten 
  Saugschlauches maximal 30 Meter 
  beträgt.
  Muss ein Saugschlauch mit einer Län-
  ge von mehr als 30 Meter eingesetzt 
  werden, wird eine Zulage von 47,60 € 
  je Leerung berechnet.
  Für die Entleerung an Sonn- oder Fei-
  ertagen wird eine Zulage von 
  297,50 €/m³ berechnet.

(4) Für die Teilleistung Entsorgung von 
 Kleinkläranlagen beträgt die Gebühr

 1. wenn dieses Abwasser gemäß § 46 
  Abs. 2 beim Klärwerk angeliefert wird 
  23,09 € je Kubikmeter Abwasser; 

 2. wenn dieses Abwasser vom EAG 
  gemäß § 46 Abs. 1 abgeholt wird, 
  69,18 € je Kubikmeter Abwasser, 
  wobei die Länge des verwendeten 
  Saugschlauches maximal 30 Meter 
  beträgt.
  Muss ein Saugschlauch mit einer 
  Länge von mehr als 30 Meter einge-
  setzt werden, wird eine Zulage von 
  47,60 € je Leerung berechnet.
  Für die Entleerung an Sonn- oder Fei-
  ertagen wird eine Zulage von 
  297,50 €/m³ berechnet.

6. Abschnitt: Starkverschmutzer

§ 48
Starkverschmutzerzuschläge und

Verschmutzungswerte

Starkverschmutzerzuschläge werden nicht 
erhoben. Die vom EAG vorgegebenen Grenz-
werte (§7 Abs.1) sind einzuhalten. Verschmut-
zungswerte werden nicht festgesetzt, da 
Starkverschmutzerzuschläge nicht erhoben 
werden.

§ 49
Kosten der Überwachung von abusslosen 

Gruben und Kleinkläranlagen

Zuzüglich zu den Gebühren für die Teillei-
stung der Entsorgung von abusslosen Gru-
ben (§ 47 Abs. 3) sowie für die Teilleistung der 
Entsorgung von Kleinkläranlagen (§ 47 Abs. 
4) erfolgt die Erhebung einer Gebühr gemäß § 
48 Satz 4 SächsWG für die Überwachung der 
Selbstüberwachung und Wartung dezentraler 
Anlagen (abusslose Gruben und Kleinklär-
anlagen) in Höhe von 66,20 € je Anlage und 
Kontrolle, unabhängig von der Häugkeit der 
Entsorgung der dezentralen Anlage. Die Kon-
trolle erfolgt mindestens alle 2 Jahre.

7. Abschnitt: Gebührenschuld

§ 50
Entstehung und Fälligkeit der

Gebührenschuld, Veranlagungszeitraum

(1) Die Picht, Gebühren zu entrichten, 
 entsteht jeweils zu Beginn des Kalender-
 jahres, frühestens jedoch mit der 
 Inbetriebnahme der Grundstücksentwäs-
 serungsanlagen oder dem Beginn der 
 tatsächlichen Nutzung.

(2) Die Gebührenschuld entsteht

 1. in den Fällen des § 47 Abs. 1, 2, jeweils 
  zum Ende eines Kalenderjahres für das 
  jeweilige Kalenderjahr (Veranlagungs-
  zeitraum) und

 2. in den Fällen des § 47 Abs. 3, 4 mit der 
  Erbringung der Leistung bzw. Anliefe-
  rung des Abwassers.

(3) Die Abwassergebühren nach Absatz 2 
 Nummer 1 sind zwei Wochen nach 
 Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur 
 Zahlung fällig. In den Fällen des Absat-
 zes 2 Nummer 2 wird die Gebühr mit der 
 Anforderung fällig.

§ 51
Vorauszahlungen

Jeweils zum 15. April, 15. Juni, 15. August, 
15. Oktober und 15. Dezember eines jeden 
Jahres sind Vorauszahlungen auf die voraus-
sichtliche Gebührenschuld nach § 50 Abs. 2 
Nr. 1 zu leisten. Fehlt eine Vorjahresabrech-
nung oder bezieht sich diese nicht auf ein 
volles Kalenderjahr, wird die voraussichtliche 
Gebühr geschätzt.

6. Teil - Anzeigepicht, Anordnungsbefug-
nis, Haftung, Ordnungswidrigkeiten

§ 52
Anzeigepichten

(1) Binnen eines Monats haben der Grund-
 stückseigentümer, der Erbbauberechtigte 
 und der sonst dinglich zur baulichen 
 Nutzung Berechtigte dem EAG anzuzei-
 gen:

 1. den Erwerb oder die Veräußerung eines 
  an die öffentlichen Abwasseranlagen 
  angeschlossenen Grundstücks,

 2. die bei Inkrafttreten dieser Satzung 
  vorhandenen abusslosen Gruben und 
  Kleinkläranlagen, soweit dies noch 
  nicht geschehen ist,

 3. Vergrößerungen oder Verkleinerungen 
  der versiegelten Grundstücksächen, 
  soweit das Grundstück niederschlags-
  wasserentsorgt wird,

 4. die versiegelte Grundstücksäche, 
  sobald der EAG den Grundstücksei-
  gentümer dazu auffordert.

 Eine Grundstücksübertragung ist vom 
 Erwerber und vom Veräußerer anzuzei-
 gen.

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des 
 Veranlagungszeitraums hat der Gebüh-
 renpichtige dem EAG anzuzeigen:

 1. die Menge des Wasserverbrauchs aus 
  einer nichtöffentlichen Wasserversor-
  gungsanlage (§ 42 Abs. 1 Nr. 2),

 2. die Menge der Einleitungen aufgrund 
  besonderer Genehmigungen (§ 7 
  Abs. 3) und

 3. das auf dem Grundstück gesammelte 
  und als Brauchwasser verwendete 
  Niederschlagswasser (§ 42 Abs. 1 
  Nr. 3).

(3) Unverzüglich haben der Grundstücksei-
 gentümer und die sonst zur Nutzung eines 
 Grundstücks oder einer Wohnung berech-
 tigten Personen dem EAG mitzuteilen:

 1. Änderungen der Beschaffenheit, der 
  Menge und des zeitlichen Anfalls des 
  Abwassers;

 2. wenn gefährliche oder schädliche 
  Stoffe in die öffentlichen Abwasseran-
  lagen gelangen oder damit zu rechnen 
  ist;

 3. den Entleerungsbedarf der privaten 
  Kleinkläranlagen und privaten abuss-
  losen Gruben gemäß § 19 Abs. 3.

(4) Wird eine private Grundstücksentwässe-
 rungsanlage, auch nur vorübergehend, 
 außer Betrieb gesetzt, hat der Grund-
 stückseigentümer diese Absicht so früh-
 zeitig mitzuteilen, dass der Anschlusska-
 nal rechtzeitig verschlossen oder beseitigt 
 werden kann.

§ 53
Haftung der Stadt

(1) Werden die öffentlichen Abwasseranla-
 gen durch Betriebsstörungen, die die 
 Stadt bzw. der EAG nicht zu vertreten 
 haben, vorübergehend ganz oder teilwei-
 se außer Betrieb gesetzt oder treten Män-
 gel oder Schäden auf, die durch Rückstau 
 infolge von Naturereignissen, wie Hoch-
 wasser, Starkregen oder Schneeschmelze 
 oder durch Hemmungen im Abwasserab-
 lauf verursacht sind, so erwächst daraus 
 kein Anspruch auf Schadenersatz. Ein 
 Anspruch auf Ermäßigung oder auf 
 Erlass von Beiträgen oder Gebühren 
 entsteht in keinem Fall.

(2) Die Verpichtung des Grundstückseigen-
 tümers zur Sicherung gegen Rückstau 
 (§ 17) bleibt unberührt.

(3) Im Übrigen haften die Stadt bzw. der 
 EAG nur für Vorsatz oder grobe Fahrläs-
 sigkeit.
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(4) Eine Haftung nach den Vorschriften des 
 Haftpichtgesetzes bzw. des Gesetzes 
 über die Vermeidung und Sanierung von 
 Umweltschäden (Umweltschadensge-
 setz) bleibt unberührt.

§ 54 
Anordnungsbefugnis, Haftung der

Benutzer

(1) Der EAG kann nach pichtgemäßem 
 Ermessen die notwendigen Maßnahmen 
 im Einzelfall anordnen, um rechtswidrige 
 Zustände zu beseitigen, die unter Verstoß 
 gegen Bestimmungen dieser Satzung 
 herbeigeführt worden oder entstanden 
 sind. Er kann insbesondere Maßnahmen 
 anordnen, um drohende Beeinträchti-
 gungen öffentlicher Abwasseranlagen zu 
 verhindern und um deren Funktionsfähig-
 keit aufrecht zu erhalten. Dies gilt ebenso 
 für Maßnahmen, um eingetretene Beein-
 trächtigungen zu minimieren und zu 
 beenden, sowie, um die Funktionsfähig-
 keit der Abwasseranlagen wiederherzu-
 stellen.

(2) Der Grundstückseigentümer und die 
 sonstigen Benutzer haften für schuldhaft 
 verursachte Schäden, die infolge einer 
 unsachgemäßen oder den Bestimmungen 
 dieser Satzung widersprechenden Benut-
 zung oder infolge eines mangelhaften 
 Zustands der privaten Grundstücksent-
 wässerungsanlagen entstehen. Sie haben 
 den EAG von Ersatzansprüchen Dritter 
 freizustellen, die wegen solcher Schäden 
 geltend gemacht werden. Gehen derartige 
 Schäden auf mehrere private Grundstück-
 sentwässerungsanlagen zurück, so haften 
 deren Eigentümer oder Benutzer als 
 Gesamtschuldner.

§ 55
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 
 Abs. 1 SächsGemO handelt, wer vorsätz-
 lich oder fahrlässig

 1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht 
  dem EAG überlässt,

 2. entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 von der Ein-
  leitung ausgeschlossene Abwässer 
  oder Stoffe in die öffentlichen Abwas-
  seranlagen einleitet oder die vorge-
  schriebenen Grenzwerte für 
  einleitbares Abwasser nicht einhält,

 3. entgegen § 7 Abs. 1 Abwasser ohne 
  Behandlung, Drosselung oder Spei-
  cherung in öffentliche Abwasseranla-
  gen einleitet,

 4. entgegen einer auf Grundlage von § 7 
  Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 erlassenen 
  Regelung Abwasser einleitet,

 5. entgegen § 7 Abs. 3 sonstiges Wasser 
  oder Abwasser, das der Beseitigungs-
  picht nicht unterliegt, ohne besondere 
  Genehmigung des EAG in öffentliche 
  Abwasseranlagen einleitet,

 6. entgegen § 12 Abs. 1 einen vorläugen 
  oder vorübergehenden Anschluss nicht 
  vom EAG herstellen lässt,

 7. entgegen § 13 Abs. 1 einen Anschluss 
  an die öffentlichen Abwasseranlagen
  ohne schriftliche Genehmigung des 
  EAG herstellt, benutzt oder ändert,

 8. die private Grundstücksentwässe-
  rungsanlage nicht nach den Vorschrif-
  ten des § 14 und § 15 Abs. 3 Satz 2 und 
  3 herstellt,

 9. die Verbindung der privaten Grund-
  stücksentwässerungsanlage mit der 
  öffentlichen Abwasseranlage nicht 
  nach § 15 Abs. 3 Satz 1 im Einverneh-
  men mit dem EAG herstellt,

      10. entgegen § 16 Abs. 1 die notwendige 
  Entleerung und Reinigung der 
  Abscheider nicht rechtzeitig vornimmt 
  und entgegen §16 Abs. 1 das Tagebuch 
  nicht ordnungsgemäß führt,

      11. entgegen § 16 Abs. 3 Zerkleinerungs-
  geräte oder ähnliche Geräte an eine 
  private Grundstücksentwässerungsan-
  lage anschließt,

      12. entgegen § 18 Abs. 1 die private 
  Grundstücksentwässerungsanlage vor 
  Abnahme in Betrieb nimmt,
 
      13. entgegen § 52 seinen Anzeigepichten 
  gegenüber dem EAG nicht, nicht voll-
  ständig oder nicht rechtzeitig 
  nachkommt,
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Abs. 2 
 Nr. 2 SächsKAG handelt, wer vorsätzlich 
 oder leichtfertig seinen Anzeigepichten 
 nach § 52 nicht, nicht vollständig oder 
 nicht rechtzeitig nachkommt.

(3) Die Vorschriften des Sächsischen 
 Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
 (SächsVwVG) bleiben unberührt.

7. Teil - Übergangs- und Schlussbestim-
mungen

§ 56
Sonstige Leistungen

Die vom EAG im Rahmen seiner Aufgaben 
laut Satzung erbrachten zusätzlichen Leistun-
gen werden dem Verursacher auf der Grundla-
ge der durchschnittlichen Herstellungskosten 
bzw. auf der Grundlage der tatsächlich ange-
fallenen Aufwendungen berechnet.

§ 57
Unklare Rechtsverhältnisse

Bei Grundstücken, die im Grundbuch noch als 
Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an 
die Stelle des Grundstückseigentümers nach 
den Vorschriften dieser Satzung der Verfü-
gungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des 
Vermögenszuordnungsgesetzes (VZOG) in 
der jeweils geltenden Fassung.

§ 58
In-Kraft-Treten

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem 
 bisherigen Satzungsrecht auf Grund des 
 SächsKAG oder des Vorschaltgesetzes 
 Kommunalnanzen bereits entstanden 
 sind, gelten anstelle dieser Satzung, die 
 Satzungsbestimmungen, die im Zeit-
 punkt des Entstehens der Abgabenschuld 
 gegolten haben.

(2) Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in 
 Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersat-
 zung der Stadt Gröditz vom 26.11.2019 
 außer Kraft.

Gröditz, den 25.07.2023

Münch
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen

(SächsGemO):

Nach § 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der SächsGemO zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

 1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 
  fehlerhaft erfolgt ist;
 2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
  Sitzungen, die Genehmigung oder die 
  Bekanntmachung der Satzung verletzt 
  worden sind;
 3. der Bürgermeister dem Beschluss nach 
  § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
  Gesetzwidrigkeit widersprochen hat;
 4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs
  GemO genannten Frist
  a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
   schluss beanstandet hat 
   oder
  b) die Verletzung der Verfahrens- und 
   Formvorschrift gegenüber der 
   Gemeinde unter Bezeichnung des 
   Sachverhaltes, der die Verletzung 
   begründen soll, schriftlich geltend 
   gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.
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Grundschule Gröditz                                                        
Schulstraße 10, 01609 Gröditz

Schulanmeldung in Gröditz  

Sehr geehrte Eltern,

die Schulanmeldung Ihrer schulpichtigen Kinder (geboren im 
Zeitraum vom 01.07.17 bis 30.06.18) für das Schuljahr 2024/25 
erfolgt in der Grundschule Gröditz in der Zeit vom

30. August bis 31. August 2023

Mittwoch, (30.08.23) von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Donnerstag, (31.08.23) von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Mitzubringen sind die Kopie der Geburtsurkunde des Kindes 
und bei nicht verheirateten Elternteilen die Kopie des Sorge-
rechtsbescheides. 

Telefonische Absprachen zur Änderung der Uhrzeit sind in 
dringenden Fällen unter Tel.: 035263-529480 (Frau Lehmann) 
möglich.

M. Hoffmann, Schulleiterin

Neue Bestattungsart auf
dem städtischen 

Friedhof

Seit Juli 2023 bietet die 
Stadt Gröditz neben zahlrei-
chen Urnenstelen und -wän-
den auch die Möglichkeit 
der Erdbestattung im „Ur-
nenwald“ an.

Damit wird das breit gefä-
cherte Angebot um eine 
weitere würdevolle Bestat-
tungsart ergänzt und der 
grüne Friedhof erhält mit 
den neu gepanzten Bäu-
men mittelfristig ein stattli-
ches Blätterdach.

Seite 17Ausgabe 07/2023



Seite 18 Ausgabe 07/2023



 Der Außergewöhnliche Fund 

Baptisten Brüdergemeinde
Hauptstraße 62; 01609 Gröditz

Gottesdienst  Sonntag 10:00 Uhr
Bibelstunde  Mittwoch 18:00 Uhr

Lieber Leser, es kommt vor, dass 
ein Mensch etwas Besonderes 
haben möchte, und lange danach 
sucht. Es gibt aber auch zufällige 
Funde. Der Mensch war gar nicht 
au f  de r  S uche ,  abe r  be im 
Spaziergang, der Arbeit oder 
sonstigen Tätigkeit  werden 
kostbare Dinge entdeckt. 
Auch der Herr Jesus erzählte 
Gleichnisse (ein bi ldhafter 
Vergleich) von zwei Funden. 
„Wiederum gleicht das Reich der 
Himmel einem verborgenen 
Schatz im Acker, den ein Mensch 
fand und verbarg. Und vor Freude 
darüber geht er hin und verkauft 
alles, was er hat, und kauft jenen 
Acker. Wiederum gleicht das 
R e i c h  d e r  H i m m e l  e i n e m 
Kaufmann, der schöne Perlen 
suchte. Als er eine kostbare Perle 
fand, ging er hin, verkaufte alles, 
was er hatte, und kaufte sie." 
Matthäus 13,44-46 
Der Herr Jesus zeigt hier zwei 
Menschen auf. Der erste Mensch 
war bei der Arbeit. Er war gar 
nicht auf der Suche. 

Aber er macht eine besondere 
Entdeckung. Er ndet einen 
Schatz. Damit er in den Besitz von 
diesem Schatz kommt, verkauft er 
sein ganzes Eigentum, um den 
Acker kaufen zu können. Dadurch 
wurde er ein reicher Mann. Der 
andere Mensch war aktiv auf der 
Suche nach schönen Perlen. Als er 
e ine kostbare  Per le  ndet , 
verkauft er seinen Besitz, um 
diese Perle zu bekommen. 
Der Herr Jesus vergleicht das 
Reich der Himmel mit einem 
Schatz und einer Perle. Vielleicht 
bist du auf der Suche nach dem 
Sinn des Lebens. Du möchten 
wissen, was nach dem Tod auf 
jeden Menschen zukommt. So 
gleichst du den Kaufmann der die 
Perle sucht. Du kannst die Perle 
nden, aber dazu musst du in der

Bibel, dem Wort Gottes suchen. 
Dort wirst du Antworten auf deine 
Fragen nden. Dort ist uns 
aufgezeigt, was der Sinn des 
Lebens ist. 
Vielleicht gleichst du aber den 
ersten Menschen, du bist nicht auf 
der Suche. Aber du liest diesen 
Artikel und erfährst, dass du einen 
Schatz haben kannst. Dazu musst 
auch du die Bibel lesen. Dort wirst 
du einen großen Schatz nden. 
Ein Schatz, der dein Leben 
verändern wird, wenn du es 
zulässt. Du wirst wunderbares 
erleben. 
Gott hat uns seinen Willen in der 
Bibel mitgeteilt und es ist wichtig, 
dass wir Menschen seinen Willen 
kennen und deshalb die Bibel 
lesen. 
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ZU VERMIETEN
3-Raum-Whg in Gröditz ab 

08/2023,
EG, 60 m², KM 300€ + NK + Kaut.,

Bad mit Wanne und Dusche,
Bj. 1938, Modern. 1998, Erdgas, 

V/91kWh/(m²a) 
Besichtigung unter 0172/3562888

Kleinanzeigen von A-Z

Verleih eines Minibaggers,
einer Hebebühne und eines 

Radladers!
Kai Gaumnitz - Meisterbetrieb 

für Heizung, Sanitär, 
Dachklempnerei & Solar

Am Anger 20 A
01609 Gröditz OT Spansberg

Tel.: 035263-46961
Handy: 0175-3616063

Minibagger- und 
Arbeitsbühnenvermietung,

Baggerarbeiten
Tel. 0178/ 3630203 oder

035263/ 45295

Kaufe altes Spielzeug, 
Blechspielzeug, Eisenbahn, 

Puppen, Teddy´s, Massefiguren
z. B. Soldaten, Gummiindianer, 
Tiere, DDR Spielzeug, Autos, 

Postkarten 1. WK u.v.m.,
Tel. 03533/ 810302

Unser Geschäft bleibt vom 
18.07. bis 07.08.2023 

wegen Urlaub 
geschlossen!

Gern begrüßen wir Sie 
wieder ab dem 08.08.2023 

zum Einkauf.
Ihr Team der Fleischerei Gröditz!

Hirschfeld Fleisch  & Wurstwaren • Reppiser Str. 22 • 01609 Gröditz
Tel.: 035263-33098

Di-Fr: 8 - 17 Uhr u. Sa: 8 - 11 UhrÖffnungszeiten:

Unsere Spezialitäten:

- hausgemachte Salate
-  ist bei uns Schlachtefest mit kesselfrischem Wellfleisch und jeden Mittwoch
 Hausmacherwurst 
-  gebackenes Spanferkel und frische Kesselwurstjeden Donnerstag

Gartenbau
Andreas Schulz

01609 Frauenhain
Gröditzer Straße 43   

Tel.:
Fax:
Funk:

035 263 - 60 072
035 263 - 33 400
   0171 - 7 110 141

Beratung
Ausführung
Gestaltung

Gartenbau aus Tradition?

SCHULZ - ganz ohne

Diskussion!!!

Die Bürgervereinigung (BGV) hat 
am 8. Juni 2023 zum 2. Gesund-
heitstag in den Dreiseithof Gröditz 
geladen. Im Zuge der Sicherung 
der ärztlichen Versorgung entstand 
der enge Kontakt u.a. mit den 
Elblandkliniken und letztlich auch 
die Idee des Gesundheitstages, 
welchen die BGV gemeinsam mit 
dem Elblandklinikum Riesa nun 
ein zweites Mal erfolgreich durch-
führte. 
Über 350 Kinder aus unseren 
Kindertagesstätten, der Grund-
schule Gröditz sowie die Jugendli-
chen der Oberschule „Siegfried 
Richter“ Gröditz und des Stadtteil-
treffs Gröditz folgten der Einla-
dung. 

Nach einem lehrreichen und 
aktiven Vormittag für die Kinder 
und Jugendlichen konnten am 
Nachmittag auch die Erwachsenen 
den Gesundheitstag für sich er-
kunden. Die Physiotherapiepraxen 
und das Fitnessstudio Injoy Grö-
ditz boten aktive Übungen an und 
standen für Gesundheitsfragen zur 
Verfügung. Es wurde geschlemmt 
und geschnuppert. Nach einem 
gemütlichen Seniorencafé gab es 
interessante Vorträge von Fach-
ärzten. Die anschließenden Tanz-
einlagen des Super Dance Club 

e.V. Gröditz brachten Jung und Alt 
zum Mitmachen und Mitsingen 
und in der Stadtbibliothek Gröditz 
konnten sich ruhige Gemüter beim 
Lesecafé entspannen. 
Der 2. Gesundheitstag Gröditz war 
ein voller Erfolg und soll als feste 
Tradition fortgeführt werden. Die 
Organisatoren möchten sich auf 
diesem Weg nochmals ganz herz-
lich bei ALLEN Akteuren aus dem 
Medizin- und Gesundheitswesen, 
Unterstützern, Ausstellern und 
natürlich allen kleinen und großen 
Besuchern bedanken!
Ein besonderer Dank gilt dem FV 
Gröditz 1911 e.V. und der Bäckerei 
Raddatz für die kostenlose Ver-
sorgung der Kinder und Jugendli-
chen am Vormittag und der Seni-
oren beim Seniorencafé. 

Foto/ Text: S. Bogatzki,
Stadtverwaltung Gröditz 

2. Gröditzer Gesundheitstag - ein voller Erfolg 

Redaktionsbüro M. Holota: Tel. 035263/ 17 87 41
Fax 035263/ 17 87 42 • reddiebuero@gmail.com
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Zweigstelle Frau Seyffert-Himmler

Rudolf-Friedrichs-Str. 21A   01609 Röderaue OT Pulsen

www.bestattungsinstitut-lippmann.de

- Anzeigen -

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

Krematorium                                 ...die Bestattungsgemeinschaft

Meißen Nossener Straße 38 0 35 21/45 20 77
 Krematorium Durchwahl 0 35 21/45 31 39
Nossen Bahnhofstraße 15 03 52 42/7 10 06
Weinböhla Hauptstraße 15 03 52 43/3 29 63
Großenhain Neumarkt 15 0 35 22/50 91 01
Riesa Stendaler Straße 20 0 35 25/73 73 30
Radebeul Meißner Straße 134 03 51/8 95 19 17

Berger & Coll.

Hauptstraße 10, 01589 Riesa, Tel. 03525/ 51 49 99

www.bbc-rechtsanwaelte.de · riesa@bbc-rechtsanwaelte.de

Andreas Berger
Rechtsanwalt und

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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Höchste Auszeichnung für 
Mitglieder der Gröditzer 

Jugendfeuerwehr
Während viele Kinder ihre Som-
merferien am Wasser genießen, 
verbrachten zwei Mitglieder aus der 
Jugendfeuerwehr Gröditz eine ganze 
Woche an der Landesfeuerwehr-
schule in Nardt. Dabei kämpften sie 
um die Leistungsspange der Deut-
schen Jugendfeuerwehr. So musste 
beispielsweise ein Löschangriff 

aufgebaut und ein Staffellauf absol-
viert, sowie ebenfalls die Disziplin 
Kugelstoßen bewerkstelligt werden. 
Das alles wird dabei durch eine 
Schnelligkeitsübung im Schläuche 
ausrollen und mit einem Fragetest 
abgerundet. All diese Aufgaben galt 
es als Gruppe zu erledigen. Kom-
plettiert wurde die Gröditzer Jugend-
feuerwehr dabei von Mitgliedern aus 
Schönfeld und Lampertswalde. 
Bereits seit 2003 fährt unser Nach-

wuchs zur Abnahme der Leistungs-
spange. Somit ist das Erreichen der 
diesjährigen Auszeichnung im-
merhin schon etwas Besonderes - das 
20-jährige Jubiläum. Dies unter-
streicht einmal mehr die qualitativ 
hochwertige Ausbildung in den 
Nachwuchsbereichen der Feuerwehr 
Gröditz. Am 15.07.2023 konnte 
dann im feierlichen Rahmen die 
Leistungsspange der Deutschen 

Jugendfeuerwehr verliehen werden. 
Im Beisein zahlreicher Gäste aus 
dem Feuerwehrwesen und der 
Polit ik verlieh der Abnahme-
berechtigte der Sächsischen Ju-
gendfeuerwehr, Kamerad Lutz 
Reißmann, die Leistungsspange im 
Namen des Präsidenten des Deut-
schen Feuerwehrverbandes an die 
beiden Gröditzer Kameraden Louis 
Stricker und Pascal Maronn. (OL)


